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Gesetz
über die Sarnmlung des Bundesrechts

Vom 10. Juli 1958

Bundesgesetzbl .  I  S.437, verk.  am 12.7.  1958

C
L

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundes-
rates das folgende Gesetz beschlossen:

(1) Das Bundesredrt
Sachgebieten geordnet
des Bundesgesetzblatts
(Bereinigung).

(2) Der Bereinigung
kündungsblätter:

$ r
ist f estzustellen und nadr
in ein,em besonderen TeiI
(Teil III) zu veröffentlichen

unterliegen foigende Ver'-

1" das Bundes-Gesetzblatt des Norddeutschen
Bundes und des Deutschen Bundes,

2. das Reichsgesetzblatt,
3. das Gesetzblatt der Verwaltung des Ver-

einigten Wirtsdraftsgebietes,
4. das Bundesgesetzblatt,
5. das Verordnungsblatt für die britische Zone.

Zu bereinigen ist audr das in den Ländern vor dem
7. September 1949 gesetzte Recht, soweit es Bundes-
recht geworden ist.

(3) Von der Bereinigung sind ausgenommen

1. Staatsverträge und Abkommen einsdrließ-
lidr der zu ihrer Inkraftsetzung ergangenen
Vorsdrriften,

2. Satzungen öffentlich - redrtlidrer Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen,

3. Gesetze über den Haushaltsplan und die
Feststellung des Wirtschaftsplans des ERP-
Sondervermögens,

, 4. Zoll- und Verkehrstarife, Post- und Fern-
meldegebühren,

5. Rechtsvorschriften der Wasser- und Schiff-
f ahrtsdirektionen,

6. Redrtsvorschriften oder Teile von soldlen,
die lediglidr die Erridrtung, Zuständigkeit,
Gliederung und Aufhebung von Behörden
und von öffentlidr-redrtlichen Körpersdraf'
ten, Anstalten und Stiftungen sowie die
Gebietseinteilung regeln.

$ 2

(1) Der Bundesminister der Justiz bereitet die
Sammlung des Bundesrechts in Zusammenarbeit mit
den Ländern vor.

(2) Nicht aufzunehmen sind Vorschriften oder
Teile von Vorschriften, wenn und soweit sie

1" aufgehoben sind,

2" ausdrücklich oder gegenständlich befristet
sind und wenn diese Frist abgelaufen ist,

3" durch Neuregelung ersetzt sind,
4. von einer nicht mehr qeltenden Vorschrift

abhängig sind,
5" einen überholten Tatbestand oder ein über-

holtes Rechtsverhältnis voraussetzen,
6" vol lzoqen sind.

(3) Anderungen, Ergänzungen und Teilaufhebun-
gen sind in den Text einzuarbeiten und durch Be-
zeichnung ihrer Verkündungsstellen kenntlich zn
machen. Neufassungen ganzer Vorsdrriften sind
auch dann die alleinige Grundlage für die Bereini-
gung, wenn sie lediglidr auf Grund einer Ermächti-
gung bekanntgemacht worden sindi mit der Neu-
fassung gelten die ihr zugrunde iiegenden Rechts-
vorschriften als in die Sammlung aufgenommen.

(4) Ubersdrriften können vereinfacht, Einieitungs-
und Schlußformeln sowie Unterschriften weggelassen
werden, soweit irierdurc} nicht die Bezeidrnung der
gesetzlichen Grundlage betroffen wird.

(5) Die Rechtsvorschriften der einzelnen Sadr-
gebiete können in bereinigter Form schon vor Erlaß
des Abschlußgesetzes laufend veröffentl icht werden.

$ 3
(1) Der Tag, bis ztr dem die Redrtsvorschriften

erfaßt sind (Abschlußtag), wird durch das Absdrluß-
gesetz bestimmt. Die nicht in die Sammlung aufge-
nommenen Redrtsvorsdrriften treten an einem durdt
das Abschlußgesetz zu bestimmenden Tag außer
Kraft (Ausschlußwirkung).

(2) Die Aufnähme von Vorsdrriften oder von An-
lagen kann dadurch ersetzt werden, daß lediglidt
Uberschrift, Datum und Fundstelle, gegebenenfalls
unter Bezeictrnung der noch als gültig angesehe-
nen Teile, im Text der Sammlung veröffentlidrt
werden.

(3) Nicht aufgenommene Rechtsvorsdrriften blei-
ben auch für die Zukunft auf Rechtsverhältnisse
und Tatbestände anwendbar, die während der Gel-
tung der Vorsdrriften ganz oder zum Teil bestanden
haben oder entstanden sind.

(4) Durch Aufnahme in die Sammlung werden
ungültige Vorsdrriften nicht gri{tig, landesrechtiidre
Vorschriften nicht Bundesrecht.

$ 4
Von der Ausschlußwirkung .bleiben unberührt
1. Ubergangsbestimmungen,
2. Bestimmungen über die Geltung oder Nicht-

geltung von Vorschriften im Land Berlin oder
im Saarland.

$ 5
Der Bundesminister der Justiz kann die Sammlung

nadr dem Absdtlußtag durch Ubersichten über die
späteren Änderungen oder durch Bekanntmachung
des geltenden Wortlautes von Vorschriften er-
gänzen. Auf solche Ergänzungen findet $ 3 keirre
Anwendung.

$ 6
(1) Dieses Gesetz gi l t  nach Maßgabe des $ 13

Abs. 1 des Dritten Uberleitungsgesetzes vom 4. Ja-
nuar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land
Berl in.

(2) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Ver-
kündung in Kraft.
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Nztritteilung
an die Bezieher der Samnrnlung des Bundesrechtsn

Bundesgesetzblatt Teit Iil

Nach dem Gesetz über den Abschluß der Sammiung des Bundesrechts vom 28. De'
zember 1968 (Bundesgesetzbl. I S. 1451) in Verbindung mit dem Gesetz über die
Sammltrng des Bundesrecli,ts vom 10. Juli 1958 (BundesEesetzbl. UI tI4-2) haben alle
bis zum 31. Dezember 1963 verkündeten, der Bereinigung unterliegenden Rechtsvor-
schriften und Teiie von Rechtsvorschriften, die nicht in die als Folgen 2 bis 5, B bis 10,
12 bis 47 und 49 bis 131 des Bundesgesetzblatts Teil III veröffentl ichte Sammlung cles
Bundesrechts aufgenommen sind, am 31. Dezember 1968 ihre Gültigkeit verloren.

Mit der Folge 132, die den nach Abschluß der 5.Wah1periode des Deutschen Bun-
destages gültigen Wortlaut des Grundgesetzes wiedergibt, wird die in $ 5 des Geset-
zes über die Sammlung des Bundesrechts vorgesehene Ergänzung eingeleitet. Dabei
solLen vordringlich die Teilsachgebiete der Sammlung mit neuem Stichtag aufgeiegt
werden, die durch die Gesetzgebung seit clem 1. Januar 1964 wesentiich verändert
worden sind, ohne daß Neufassungen irn Bundesgesetzblatt Teit I veröffentticht
wurden.

Nachfolgend sind die nach dem 1" Januar 1964 im Bundesgesetzblatt Teil I ver-
öffentlichten Neufassungen und alle wesentiichen Neuregelungen mit ihren Fund-
stellen (einschließlich der Nummern der Bundesgesetzblätter) aufgeführt.

Einen Gesamtüberbtick über den jeweils gültigen Rechtszustand, soweit dieser
der Bereinigung unterlag, vermittelt der Fundstellennachweis A, der allen Beziehern
des Bundesgesetzblatts Teil I im Rahmen des Abonnements geliefert wird. Bezieher
des Bundesgesetzblatts Teil III, die TeiI I nicht beziehen, erhalten den Fundstellen-
nachweis A auf Anforderung kostenlos übersandt"

Die seit 1,962 eingetretene Erhöhung der Gestehungskosten macht es notwendig,
den Bezugspreis vom L. Januar 1970 ab zLL erhöhen. Der Bezugspreis je Blatt
(2 Seiten) wird von da ab im Abonnement für alle Sachgebiete 0,10 DM und der Ein-
zelhefte 0,12 DM betragen.



Zusammenstellung

der Neufassungen und Neuregelungen,

die nactr Abschluß der Samrnlung des Bundesrechts (31. 12. 1963)

erlassen worden sind

Die Aufstet lung führt al le Neufcssungen von Rechtsvorsehrif ten

aul, die seit dem Abschluß der Sammlung des Bundesrechts (Stand

vom Sl.Dezember 1963) veröl lentl icht worden sind. AJs Neuregelungen

sind so/che Vorschrilten aufgenonTmen, die Rechtsvorschrilten, die in

der Sammlung enthalten sincl, ersetzt hctben, Iernet Rechtsvotschrif ten

über Materien, die in der Samrnlung nach dem Stande vom 31. De'

zember 1963 noclt nicht geregelt waten, Die Angahen üAer Neurege'

lunjen sind aul die'wichtigen Geseize beschränkt. Um die Zusammen-

Iassung nicht zu überlasten, sind wen.iger wichtige Neuregelungen,

wie Gesetze aul dem Gebiet der Staf jsl ik, Kreditetmächtigungen und

Gesetze mit zeit l ich begrenzter Geltung nicht aulgelühtt worden.

Nicht aulgelühtt sind alle Gesetze, deren vresentlicher lnhalt in der

And.erung vorhandener Rechtsvorschrilten besteht. Eine genaue Aus-

kunlt über aIIe Anderungen unri Neuregelungen gibt der Fundstellen-

nachweis A, dessen Neuaui/oge nach dem Stand vam I" Januar 19V0

demnrichst er scheinen w fu d"
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geänd

102-l Staatsangehörigkeitsgesetz 
o2.1s'z

102-t Reichs- und
102-1 102_1

102-1 102-1 102'1

geänd geänd geänd

77,l lo2 ^^ 14EA
7 4 , 3 7  1 4  A r t 4  ö o ' r r J i

102-1 102-1

geänd geänd

01,271 01'3308

$  1 *

Deutscher ist, wer die unrnittelbare Reichs-
angehörigkeit . . . besitzt.

geänd geänd 
geänd geänd

97,1433
rö ,  tv r  z  9z ,2B4g 9z ,29so 99 ,161g

E r s t e r  A b s c h n i t t

Allgemeine Vorschriften

$  2 *

Z w e i t e r  A b s c h n i t t *

$  3 *

Die Staatsangehörigkeit . . . wird erworben

1. durctr Geburt (O a),

2. durch Legitimation (g 5),

3. durdr Erklärung ($ 6 Abs.2),

4 . . . . ,

5. für einen Ausländer d.urch Einbürgerung ($$ B
bis 16)"

$  4 *
102-1
s 4(r) (1) Dur& die Geburt erwirbt das eheliche Kind

erqänzt eines. Deutsdren die Staatsangehörigkeit des
- ^^ ̂ -^ vaters, das uneheriche Kind einer Deutschen dieB 63.9E2

Staatsansehörigkeit der Mutter.

(2) E; Kind, das in dem Gebiet eines Bundes-
slaafs aufgefunden wird (Findelkind), gilt bis zum
Beweise des Gegenteils als Kind eines Angehörigen
dieses Bundesstaats.

$ 5

Eine nach den deutschen Gesetzen wirksame Le-
gitimation durch einen Deutschen begründet für das
Kind die Staatsangehörigkeit des Vaters.

tt".*rift, t" B,:9_"_"-tXg 
*er. Begriffe ,Reidrs- und Staatsangehörig-

keit" im sinne dieses G hat sidr [eänrdrt. Ä" ai" st"rie der oReidrs_an_gehörigkeit".  ist gem. g I d. v-v. 5.2. rg34 hz:i ,-rrt .  rrd .q,ui.-rGG 10F1 d. deutsdre staatsangebörigkeit g"ttötu".'oie aie ,iÄictrsrangehörigkeit" 
-ve_rmittelnde "s"taatsaägerroiigtliii' ä' a"o Bundes-staaten - seil d. weimarer verfassung- in de"n alutsaen Ländern _

ist durdr $ I  d. V v. 5.2. 1934 beseit igt" *ora""
$ 1: Teilweise aufgeh. _u_. geändert durö g I v v. d. z. rg34 r02-2ivgl.  Anmerkung zu-r Uberschrif t ;  "Deutsdräri  i - 'bi""" dieses Ge_setzes bedeutet , ,deutsdrer staatsangeböriger,;  i* t iur igun- "gr"Ar t .  116 Abs.  I  GG 100-1
0 2:.Gegenstandslos inforge Art" 5r, 1rg d. Friedensvertrages v. ver-sa i l ies  v .  28 .  6 .  tg tg  S .  6St
Zweiter Abschnitt :  ubersdrr i f t  gegenstandsros infolge v v. 5. 2. rg34102_2

3: Auslassungen aufgeh. d.urctr V v, 5.2, 1934 102_2
3 Nr. 3: I .  d. F. d. Art" I  Nr. I  G v. 19. B. 19iZ I 1251
3 N r . 5 :  g g g b i s  ! 2 ,  1 4 u .  1 5  A b s .  1  s i n d  a u f g e h .
4 Abs. 2: Inhalt l iü geändert gem" $ I V v" S" 2.1934 IOZ_2

64

t v z -  |

geänd

02,3325

Staatsangehörigkeits gesetz *

Vom 22. JuIi 1913

Reichsgesetzbl. S.583

$  6 *
(1) Eine Ausländerin, die mit einem Deutschen

die Ehe schließt, hat einen Anspruch auf Einbürge-
rung, solange die Ehe besteht und der Ehemann
die deutsdre Staatsangehörigkeit besitzt" Endet die
Ehe durch Tod oder wird sie ohne verschurden der
Ehefrau geschieden, so steht der Ehefrau der An_
spruch auf Einbürgerung noch bis zum Ablauf eines
Jahres nach dem Tode ihres Mannes od.er nactr
Rechtskraft der schuldlosen Sctreidung zu.

(2) Wird die Ehe vor einem deutschen Standes-
beamten gesdrlossen, so kann die Ausländerin d.ie
deutsche Staatsangehörigkeit auctr dadurch er_
werben, daß sie bei der Ehesctrließung zu protokoll
des standesbeamten erklärt, deutsctrL staatsange-
hörige werden zu wollen.

(3) Minderjährige stehen Voiljährigen gleich.
(4) Das Verfahren gemäß Absatz 1 und. 2 ist ge-

bührenfrei.

$  7 *
( 1 )  ,  .  .

(2) . .. Ftir eine unter elterlicher Gewalt od.er
unter Vormundscha.It stehende. person wird., wenn
sie das seehzehnte Lebensjahr noch nicht vollend.et
hat, der Antrag von d.em gesetzlichen Vertreter
gestellt; hat sie dcs sechzehnte Lebensjahr voll_
endet, so bedarl ihr Antrag der Zustim-mung des
g esetzli chen V er tr eter s.

$  8 *
(1) Ein Ausländer, der sich im Inland nieder-

gelassen hat, kann von dem Bund.esstaat, in dessen
Gebiete die Niederlassung erlolgt ist, arrf seinen
Antrag eingebürgert werden, wenn er

1. nadr den Gesetzen seiner bisherigen Hei-
mat unbeschränkt gesdräftsfähig ist oder
nadr den deutsdren Gesetzen unbesctrränkt
geschäftsfähig sein würde oder der Antrag
in entspredrender Anwendung des $ 7
Abs.2 Satz2 von seinem gesetzlichen Ver-
treter oder mit dessen Zustimmung gestellt
wird,

2. einen unbesdroltenen Lebenswandel ge-
führt hat,

3. an dem Orte seiner Nied.erlassung eine
eigene Wohnung oder ein Unterkommen
gefunden hat und

4. an diesem Orte sich und seine Anqe-
hörigen zu ernähren imstande ist.

0 6 :  I .  d .  F .  d .  Ar t .  I  Nr .2  G v .  19 .  B .  1957 T  I2S l  r  a "  F .  außer  Kra f t
ge t re ten  se i t  d .  31 .3 .  1953 gem.  Ar t .3  Abs .  2 ,  Ar t .  117 Abs.  I  GG
100-1

$ 7:: Aufgeh. durch g 1 V v. S.2. 1934 102-2
$ 7Abs.2Satz2 :  Abgedruck t  im H inb l id<  au f  g  g  Abs .  I  Nr .  I
$  8Abs.  1 :  Kurs ivdru& geänder t  gem.  $$  17 ,27  G v .22 .2 .  1955 l12-s
$ 8 Abg. 2: oArmenverband" nunmehr Fürsorgeverband. gem. y v. 13,2.

1924 I 100
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(2) Vor der Einbürgerung ist über die Erforder-

nisse unter Nummer 2 bis 4 die Gemeinde des

Nied.erlassungsorts und, sofern diese keinen selb-

ständigen Armenverband bildet, auch der Armen-

verband zu hören.

$  g *

$$ 10 ,  ! ! ,  t2*

$  1 3 *

Ein ehemaliger Deutsctrer, der sich nidrt im In-

land niedergelassen hat, kann von dem Bundes-

staote, d.em er lrüher angehört hcf, auf seinen An-

trag eingebürgert werd'en, wenn er den Erforder-

nisien däs $ B Abs" 1 Nr. 1,2 entspricht; dem ehe-

maligen Deutschen steht gleidr, wer von einem

solchen abstammt oder an Kindes Statt ange-

nommen ist. Vor der Einbürgerung ist dem Reichs-

kanzler Mitteilung zu machen; die Einbürgerung

unterbleibt, wenn der Reich skanzler Bedenken er-

hebt"

$  1 4 *

$  1 5 *

(1) Die im Reichsdienst etlolgte Anstellung eines

Auslönders, d.er seinen dienstlichen Wohnsitz in

einem Bund,esstaate hat, gilt als Einbürgerung in

diesen.Bund.esstaot, solern nicht in der Anstellungs'

urkunde ein Vorbehalt gemacht wird.

(2) Hat derAngestellte seinen dienstlichenWohn-
sitz im Ausland und bezieht er ein Dienstein-

kommen aus der Reichskasse, so muß er von dem

Bund.esstaate, bei d.em er den Antrag stellt, einge-

bürgert werden; bezieht er kein Diensteinkommen
aus der Reichskcsse, so kann er mit Zustimmung

des Reich skanzlers eingebürgert werden'

$  t 6 *

(1) Die . .. Einbürgerung wird wirksam mit der

Aushändigung der von der höheren Verwaltungs-
behörde hierüber ausgefertigten Urkunde ' ' '

(2) Die " " . Einbürgerung erstreckt sich, insofern

nicht in der Urkund.e ein Vorbehalt gemacht wird,

zugleich auf diejenigen Kinder, deren gesetz-

,, tiche Vertretung dem Eingebürgerten kraft

elterlicher Gewalt zusteht. Ausgenommen sind

Töchter, die verheiratet sind oder verheiratet ge-

wesen sind.

I02- I
$ t o 6 y

ergänzt

75,68b
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$ 9r Aufgeh" durcle $ 3 Satz 2 V v. 5. 2'  1934 I 85
g$ 10 bis 12: Aufgeh. durdr $ 2 G v. 15. 5. 1935 I 593

$ tS  Sut "  1 :  Geänder t  gem.  $$  l? ,  27  G v .22 '2 '  1955 102-5

$ t l  su t t  2 : , ,Re ichskanz le r "  vg l .  $  5  G v .  4 .3 .  1S1S S '2B5,  Ar t '  129  Abs '  I

GG 100-1
$ 14: Aufgeb. durdr $ 1S4 BBG v' 14' ?. 1953 I 551

i  t s  A l " "  1 :  A u f g e h "  d u r d r  $  1 9 4  B B G  v . 1 4 , 7 '  1 9 5 3 I 5 5 1

Ä tS AUr" 2: Zuständiqkeit der Einbürgerungsbehörden geändert gem'
' 

Ol ii,li c;. 22. 2. lg55 102-5; Ans'ruch auf Einbürgeru-ns entlallen
;ä ; :  

'0  
z  o ,  c  v .  15 .5 .  1935 I593;  ,Re idrskanz le r "  vg l '  $  5  d '  G v '

"a. 
r.  tdts s. 285, Art.  129 Abs, 1 GG 100-1

$ 16 Abs. 7 u" 2; Auslassungel a{r l fnah;n: 9*^"1' .1'^ ' ,^du^ 
Aufqenom-

m""u" oAei" aufgeh. durch $ 1 V v. 5'  2'  1934 102-2

16 Abs.  1 :  2 .  Ha lbsa tz  au fgeh.  durdr  $  194 BBG v '  14 '7 '  1953 I  551

16 Abs,2: Auslassung ,auf die Ehefrau und" infolge widersprudrs zu

Äri.  ä-",qnr, 2, Lrt.  t i l  
-aus' 

t  cc 100-1 mit Ablauf d'  31' 3" 1953

außer Kraft

Foige 6

Staatsangehörigkeitsgesetz t02-l

$  1 7 *

Die Staatsangehörigkeit geht verloren

1. durctr Entlassung' ($$ 18 bis 24),

2. d.urch den Erwerb einer ausländischen Staats-
angehörigkeit ($ 25),

3 . . . . ,
4 .  , . . ,
5. für ein uneheliches Kind durch eine

von einem Ausländer bewirkte und nach den

deutschen Gesetzen wirksame Legitimation,

6 . . . .

$  1 8 *

$  1 9 *

(1) Die Entlassung einer Person, die unter elter-
lictrer Gewalt oder unter Vormundschaft steht,
kann nur von dem gesetzlichen Vertreter und nur

mit Genehmigung des deutschen Vormundsdrafts-
gerictrts beantragt werden" Gegen die Entscheidung
des Vormundsctraftsgerichts steht auch der Staats-
anwaltschaft die Beschwerde zlri gegen den Be-

schluß des Beschwerdegeridrts ist die weitere

Beschwerde unbeschränkt zulässig.

(2) Die Genehmigung d.es Vormundsdraftsge-
richts ist nicbt erforderlich, wenn der Vater oder die
Mutter die Entlassung für sich und zugleich kraft
elterlictrer Gewalt für ein Kind beantragt und dem
Antragsteller die Sorge für die Person dieses
Kindes zusteht. Erstreckt sich der Wirkungskreis
eines der Mutter bestellten Beistandes auf die
Sorge für die Person des Kindes, so bedarf die
Mutter zu dem Antrag auf Entlassung des Kindes
der Genehmigung des Beistarrdes"

$  2 0 *

$  2 1  *

g 22*

(I) Fehlt es on den Voraussetzungen des $ 21, s<"
wird die Entlassung nidrt erteilt

L, Wehrpflichtigen, über deren Dienstver-
pllichtung noeh nicht endgüItig entschieden
ist, solern sie nicht ein Zeugnis der Ersatz-
kommission darüber beibringen, daß nach

g 17 Nr. 1: $ 18 gem. Art.  3 Abs' 2, Art.  117 Abs' I  GG 100-1 mit Ab-" 
lauf d. St. S. töSS außer Kraft getreten; $$ 20, 21 aufgeh. durch $ 1
V v.5. 2" 1934 102-2

g 17 Nr. 3: Aufgeh. durdr 0 5 V v, 20, l ,  1942140

$ 17 Nr. 4: Infolge Widerspruchs zu Ar,t .  16 Abs. 1, Art.  123 Abs' I
GG 100-1 mif Ablauf d. 23.5. 1949 außer Kraft getreten

$ 17 Nr.5: Auslassung aufgeh. durch $ 1 V v. 5" 2. 1934 102-2i im

übrigen eingesdrränkt durdr Art.  16 Abs. 1 GG 100-1

E f l  Ni.  6: Tei lweise aufgeh. durctr -$ 1 Y t '  5" 2. 1934 102-2; tei lweise
oeändert durch Art.  1"6 Abs. I  Satz 2 GG 100-1 ; mit Ahlauf d'

ä i .  ä .  t s is  außer  Kra f t  ge t re ten  gem.  Ar t .3  Abs '  2 ,  Ar t "  117 Abs '  I

GG 100-1
$ 18 :  Gem.  Ar t .3  Abs .2 '  Ar t .  117 Abs.  I  GG 100-1  mi t  Ab lau f  d '

31 .3 .  1953 außer  Kra f t  ge t re ten

$ 19  Abs.  ZSatz2 t  VSl .  $  1685 BGB i '  d .  F '  d .  G v"  18 '  6 '  1957 1609

$$ 20 ,  21 :  Aufgeh.  durch  $  1  d .  V  v .5 .2 .  1934 102-2

$  Z Z R U t .  t :  $ 2 1  a u f g e h .  d u r d  $  1  d '  V  ! . 5 ' 2 ' 1 9 3 4  l A 2 - 2

$ zz aut. 1Nr. l  bis 5: Kursivdrud< inhalt l ictr ersetzt durdr den staats-
" 

ä"gÄhöriqteitsrecht enrhaltenden g 18 Abs. 3 G v. 21. 5. 1935 I 609

$ Zz ÄUs. 2: ,Kaiser" vgl.  $ 4 G v. 4. 3'  1919 S" 285, Art '  129 Abs' 1 u' 3

GG 100-1

to2-l
s 2 2

geänd

B 60,721
Art 3

I
t '
I

6 5



102-l Staatsangehörigkeitsgesetz

der Uberzeugung der Kommission die Ent-
Iassung nicht in der Absicht naehgesucht
wird, die ErlüIlung der aktiven Dienst-
pllicht zu umgehen,

2, Mannschaften des aktiven Heeres, der ak-
tiven Marine oder der aktiven Schutz-
truppen,

3. Mannschalten des Beurlaubtehstand.es d.er
in $ 56 Nr.2 bis 4 des Reichsmilitdrgesetzes
bezeichneten Art, solern sie nicht die Ge-
nehmigung der MiIitörbehörde erhalten
haben,

4" sonstigen Monnschalten des Beurlaubten-
standes, nachdem sje eine Einberulung
zum aktiven Dienste erhq.Iten haben,

5" Beamten und Olfizieren, mit Einschluß
derer des Beurlaubtenstandes, bevor sie
aus clem Dienste entlassen sind.

(2) Aus anderen als den in Absatz 1 bezeichneten
Gründen darf in Friedenszeiten die Entlassung
nicht versagt werden. Für die Zeit eines Krieges
oder einer Kriegsgefahr bleibt dem Koiser der Er-
laß besonderer Anordnungen vorbehalten.

$  2 3 *

^t93,1, (1) Die Entlassung wird wirksam mit der Aus-
v es r, händigung einer von der höheren Verwaltungs-
ergänzt behörde des Heimatstaats ausgefertigten Ent-
26,68b lassungsurkunde. Die Urkunde wird nidrt ausge-

händigt an Personen, die verhaftet sind oder deren
Verhaftung oder Festnahme von einer Gerichts-
oder Polizeibehörde angeordnet ist.

(2) Soll sidr die Entlassung zugleich auf . . . die
Kinder des Antragstellers beziehen, so müssen auch
diese Personen in der Entlassungsurkunde mit
Namen aufgeführt werden.

$  2 4 *

(1) Die Entlassung gilt als nicht erfolgt, wenn der
Entlassene beim Ablauf eines Jahres nactr der
Aushändigung der Entlassungsurkunde seinen
Wohnsitz oder seinen dauernden Aufenthalt im
Inland hat.

(2)

$  2 5 *

(1) Ein Deutscher, der im Inland weder seinen
Wohnsitz noch seinen dauernden Aufenthalt hat,
verliert seine Staatsangehörigkeit mit dem Erwerb
einer ausländischen Staatsangehörigkeit, wenn
dieser Erwerb auf seinen Antrag oder auf den An-
t rag . . .  des  gesetz l id ren  Ver t re te rs  e r fo lg t , . . .  der
Vertretene jedoch nur, wenn die Voraussetzungen
vorliegen, unter denen nach den gg 18, Lg die Ent-
lassung beantragt werden könnte"

$ 23 Abs" 1: Kursivdrudr aufgeh. durch g I V v.5.2. 1934 102-2i jetzt
$ $  1 7 , 2 7  G  v . 2 2 . 2 . 1 9 5 5  1 0 2 - 5

$ 23 Abs" 2: Auslassung ,die Ehefrau oder'  infolge Widerspruchs zu
Ar t .  3  Abs .  2 ,  Ar t .  117 Abs"  1  GG 100-1  mi t  Ab lau f  d .  31 .  g .  1953
außer Kraft getreten

$ 24  Abs.2r  Aufgeh.  durch  V v .5 .2 .  1934 102*2
$ 25 Abs, 1: Auslassungen ,,des Ehemannes oder" u. , ,die Ehefrau

und"  in fo lge  Widerspruchs  zu  Ar t .3  Abs .2 ,  Ar t .  117 Abs.  1  GG
100-1  mi t  Ab lau f  d"  31 .3"  1953 außer  Kra f t  ge t re ten

$ 25 Abs, 2: Kursivdrudr aufgeh. durdr $ 1 V v. 5. 2. 1934 102-2
$ 25  Abs"  3 :  Kurs ivdrud< vg l "  G v .4 .3 .  1919 S.285,  Ar t .  129 Abs.  1  GG

10G-1
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(2) Die Staatsangehörigkeit veriiert nicht, wer
vor dem Erwerbe der ausländischen Staatsange-
hörigkeit auf seinen Antrag die schriftliche Ge-
nehmigung der zuständigen Behörde seines Heimat-
sfaats zur Beibehaltung seiner Staatsangehöriglceit
erhalten hat. Vor der Erteilung der Genehmigung
ist der deutsche Konsul zu hören

(3) Unter Zustimmung des Bundesrats kann von
dem Reichskanzler angeordnet werden, daß Per-
sonen, welche die Staatsangehörigkeit in einem
bestimmten ausländischen Staate erwerben wollen,
die in Absatz 2 vorgesehene Genehmigung nicht
erteilt werden darf.

$  2 6 *

g  27"

$  2 8 *

$  2 9 *

$  3 0 *

$  3 1  *

$  3 2 *

D } i t t e r  A b s c h n i t t *

$  3 3 *

$  3 4 *

$  3 5 *

V i e r t e r  A b s c h n i t t

Schlußbestimmungen

$  3 6 *

$ 3 7
Soweit in Reichsgesetzen oder in Landesgesetzen

auf Vorsdrriften des Gesetzes über die Erwerbung
und den Verlust der Bundes- und Staatsangehörig-
keit vom 1" Juni 1870 oder des Gesetzes, betreffend
die Naturalisation von Ausländern, welche im
Reichsdienst angestellt sind, vom 20. Dezember 1875
verwiesen ist, treten an deren Stelle die ent-
sprechenden Vorsdrriften dieses Gesetzes.

$ 26: Aufgeh. durdr g 5 Abs" 1 V v. 20.1. 1942 I40
$$ 27,28: Infolge Widersprudrs zu Art.  16 Abs. I  gem. Art.  123 GG

100-1 mit Ablauf d. 23. 5. 1949 außer Kraft getreten
$ 29 :  Aufgeh. ,  sowei t  $  26  bezogen,  durch  V v .  20 ,  t .  IS4Z I  40 ;  im

übrigen infolge Widerspruchs zu Art.  16 Abs. 1 sem, Art.  123 GG
100-1 mit Ablauf d. 23. 5. 1949 außer Kraft getreten

$ 30: Uberleitungsvorschrif t
$  31r  Aufgeh"  durdr  g  2  G v .  15 .5 .  1935 I  593
$ 32: Uberholte Uberleitungsvorsdrr i f t
Dri t ter Abs&nitt :  Ubersörif t  gegenstandslos gem. V v. 5. 2. 1934

t02-2
0 33  Nr .  1 :  Gegenstands los  in fo lge  Ar t ,  119 d .  Fr iedensver t raqes  v ,

Versa i l les  v .  28 .  6 .  1919 S.  687
$  3 3  N r , 2 ,  $ $  3 4 , 3 5 :  .  I n f o l g e  $  1  V v . 5 . 2 .  1 9 3 4  1 0 2 - 2  n u r m e h r  Z t -

ständigkeitsregelung; insoweli t  ersetzt durch gg 17,27 G v,22.2. 1955
102-5

$ 36r Gegenstandslos. da keiner der unberührt gebl iebenen zwischen.
staatl idren Verträge mehr gi l t

(



$  3 8 *

(1) Die Reichsregierung eiläßt mit Zustimmung
des Reichsrats Vorschrilten über die Höchstsätze
von Gebühren und Abglben, die in den FöIlen des

57, d.er $$ 10, 71, 12, 15 Abs.2 etster Halbsatz,  der

$$ 31 und. 34 erster Halbsatz Iür die Erteilung von
Aulnahme- oder Einbürgerungsurkunden erhoben
werden.

(2) Das gleiche gilt für die Erteilung von Ent-
lassungsurkunden.

$  3 9 *

(1) Der Bundesrat erläßt Bestimmungen über die
. r ., Einbürgerungs- und Entlassungsurkunden so-
wie über die Urkunden, die zur Bescheinigung der
Staatsangehörigkeit dienen.

g  3 8 :  I .  d .  F .  d .  $ 2  d .  G  v .  5 . 1 1 . 1 9 2 3 1  1 0 7 7 i  i n  K r a f t  g e t r e t e n  a m
L. 7. 1924 gem. V v. 27. 6. 19241 657

g 38 Abs. 1: Gegenstandslos infolge G v' 15. 5. 1935 I 593 102-3

$ 39 Abs. 1: , ,Aufnahme" aufgeh. durdr V v. 5. 2. 1934 102-2

0 39  Abs.2 :  , ,M i l i tä rbehörden"  gegenstands los  in fo lge  G v .  21 .  B .  1920
S. 1608 u. G v. 21. 5'  1935 I 609

über Gebtihren

102_1/1

aufgeh

02,.t999

Auf Grund des $ 38 des Reichs- und Staats-
angehörigkeitsgesetzes vom 22. Juli 1913 (Reichs-
gesetzbl. 5.583) in der Fassung des Gesetzes zlrr
Abänderung des Gesetzes über das Paßwesen, des
Gebührengesetzes für die Auslandsbehörden und' des
Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes vom 5. No-
vember 1923 (Reichsgesetzbl" I S. t077) wird mit Zu-
stimmung des Reichsrats verordnet: x

Einleitungssatz u. Paragraph: RuStAG - 102-1 ; Auslassurl-g9l- gegen-
standsiös infolge V v-. 5. 2. 1934 102-2 u' G v. 15. 5. 1935 I 593 102-3,
vgl. RUSIAG 102-l

Verordnung über die deutsctre Staatsangehörigkeit L02-2

(2) DieLandeszentralbehörden bestimmen, welche St33,trl
Behörden im Sinne dieses Gesetzes als höhere Ver- aufgeh
waltungsbehörden und o/s Militärbehörd.en anzu- ?5,686
sehen  s i nd .  A rza

$  4 0 *

(1) Gegen die Ablehnung des Antrags
Entlassung in den Fällen der $$ 21, 22 ist der
kurs zulässig.

(2) Die Zuständigkeit der Behörden und das Ver-
fahren bestimmen sich nach den Landesgesetzen
und, soweit landesgesetzliche Vorschriften nicht vor-
handen sind, nach den $$ 20, 2t der Gewerbe-
ordnung.

$  4 1  *

Dieses Gesetz tritt am 1, Januar 1914

auf
Re-

$ 40 Abs. 1: Auslassung gegenstandslos infolge Wegfal ls
zug genommenen Bestimmungen

$ 4I: Der Hinweis auf d. gleichzeit ig in Kraft getretenen
gegenstandslos

in Kraft.

der in Be-

Gesetze ist

{,0

Verordnung
ftirr die Erteilung von Aufnahlne-, Einbürgerungs-

Eiltlassungsurkunden
Vom 27" Juni 1924

Reichsqesetzbl. I S. 659

102^7-t
und

E i n z i g e r  P a r a g r a p h x

Der Höchstsatz der Gebühren und Abgaben für
die Erteilung von Entlassungsurkunden beträgt:

50 Deutsche Mark.

Diese Verordnung tritt am 1" JuIi 1924 in Kraft.

D e r  R e i c h s m i n i s t e r  d e s  I n n e r n

l "o2-2

,üe
102-1/2

autgeh

02,1999
102-2

aufgeh

99,'r 623
A 4 Z 1

Verordnung
über die deutsche Staatsangehörigkeit

Vom 5. Februar 1934

Reichsgesetzbl. I S. 85, verk" am 6. 2' 1934

Auf Grund des Artikels 5 des Gesetzes über den
Neuaufbau des Reichs vom 30. Januar 1934 (Reichs-
gesetzbl. I S.75) wird folgendes verordnet:

$ 1
(1) Die Staatsangehörigkeit in den deutschen

Ländern fäilt fort.

(2) Es gibt nur noch eine deutsche Staatsange-
hörigkeit (Reichsang ehör ig kei t).

$ 2
Die Landesregierungen treffen jede Entscheidung

auf d.em Gebiete d"es Staatsangehörigkeitsrechts im
Namen und Auftrage des Reichs,

I
J,'' iirt

""6'ü
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$ 3 Satz 2: Aufhebungsvorsdrr i f t

102-  3

Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz be-
schlossen, das hiermit verkündet wird:

$ 1
Uber die Verleihung der deutschen Staatsange-

hörigkeit entsdreiden die Einbürgerungsbehörden
nadr pflichtmäßigem Ermessen. Ein Anspruch auf
Einbürgerung besteht nidrt.

102-4 Verordnung zur Regelung von Staatsangehörigkeitsfragen

$  3 n

Die deutsche Staatsangehörigkeit darf erst ver-
liehen werden, nadrdem der Reichsminister des
Innern zuEestimmt hat. .. .

$ 4
(1) Soweit es nach geltenclen Gesgtzen rechts-

erheblich ist, welche deutsche Landesangehörigkeit
ein Reichsangehöriger besitzt, ist fortan maßgebend,
in welchem Lande der Reichsangehörige seine
Niederlassung hat.

(2) Fehlt dieses Merkmal, so treten an seine Stelle
der Reihe nach:

1. die bisherige Landesangehörigkeit;
2. die letzte Niederlassung im Inlande;

3. die bisherige Landesangehörigkeit der
Vorfahren;

4. die letzte Niederlassung der Vorfahren
im Iniande.

(3) Im Zweifel entscheidet der Reichsminister des
Innern.

$  5 *

Die Verordnung tritt am Tage nadr der Verkün-
dung in Kraf t .  . .  .

D e r  R e i c h s m i n i s t e r  d e s  I n n e r n

$ 5 Satz 2r Ubergangsvorschrif t

$  2 *

$ 3
Das Gesetz tritt mit dem Tage der Verkündung

in Kraft.

$  2 *

Der Reichsminister des Innern kann Länder be-
zeichnen, deren Staatsangehörigkeit auf eigenen An-
trag oder auf Antrag . . . des gesetzlichen Vertreters
erworben werden kann, ohne daß ein Verlust der
deutschen Staatsangehörigkeit damit verbunden ist.

$  3 *

$  4 *

$  5 "

$  6 *

Der Reichsminisler des Innern erläßt die zur
Durchführung und Ergönzung dieser Verordnung
erforderlichen Rechts- und Verr,valtungsvorsdrriften.

$ 2 :  Ant ragsrecüt  d ,  Ehemanns en t f .  gem.  Ar t .3  Abs .2  u .  Ar t .  117
Abs.  1  GG 100-1

$$ 3 u. 4: Sa&lidr überholt
$ 5 Abs. 1: Aufhebungsvorsdrr i f t
$  5  Abs .2 :  Sadr l i&  überho l t
$ 6: Ergänzungsermäötiguug gem. Art.  129 Abs, 3 GG 100-1 erlosdren

Gesetz
zur Anderung des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes *

Vom trS. Mai 1935

Reichsgesetzbl. I S,593, verk. am 17.5. 1935

UbersÖrif t :  RUSIAG 102-1

102-4
102-4 zvt

aufgeh

99,1 623
A  4 2 2

Der Ministerrat für die
ordnet mit Gesetzeskraft:

$ 2: Aufhebungsvorsdrrift

Verordnung
Regelung von Staatsangehörigkeitsfragen

Vom 20. Januar 1942

Reidrsqesetzbl. I S. 40, verk. am 24. t.1942

Reichsverteidigung ver-

$  1 *
(1) Ein Ausländer kann - abgesehen von den

$$ t3, 15 Abs. 2, $$ 33 und 34 des Reichs- und
Staatsangehörigkeitsgesetzes vom 22. Juli 1913
(Reichsgesetzbl. 5.583) auch ohne Begründung
einer Niederlassung im Inland eingebürgert werden.
Für die Verleihung der deutsdren Staatsangehörig-
keit gelten im übrigen die Vorsdrriften des Reidrs-
und Staatsangehörigkeitsgesetzes vom 22, Juli 1913
(Reichsgesetzbl. S.583), der Verordnung über die
deutsche Staatsangehörigkeit vom 5. Februar 1934
(Reichsgesetzbl" I S. 85) und des Gesetzes zur Ande-
rung des Reidrs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes
vom 15. Mai 1935 (Reichsgesetzbl"  I  S.593).

(2)
( 3 )  .  . .----

$ 13!" .  1:  G v.  22.z. tgt l  102- l ;  v  v.5"  2.  1934 r02-2i  G v"  ls .  s .t935 . 102-3; Kursivdru&,r Die bezogenen Vorsdrriften sind gegen-
^ standslos, vql. RuStAG IOZ_I
n 

| r i t '  
2 :  zuJtändigkei t  neugeregel t  dur& $$ 17,27 G v.22" 2"  1955

$ l  Abs.3:  Sadr l iö überhol t
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102-5

geänd

97.2964

102_5

geänd

99,1621

Gesetz
zur Regelung von Fragen der

Vom 22. Februar

Bundesgesetzbl. I S. 65, verk.

{

E r s t e r  A b s c h n i t t

Staatsangehörigkeitsverhältnisse
deutscher Volkszugehöriger, denen die deutsche

S t a a t s a n g e h ö r i g k e i t i n d e n J a h r e n l g 3 8 b i s 1 9 4 5
durch Sammeleinbürgerung verliehen worden ist

$ 1

(1) Die deutschen Volkszugehörigen, denen 9i"
d.eutsche staatsangehörigkeit auf Grund folgender

Bestimmungen verliehen worden ist:

a) Vertrag zwischen dem Deutschen Reich und

d.er Tschechoslowakischen Republik über

Staatsangehörigkeits- und Optionsfragen

vom 20. November 1938 (Reichsgesetzbl '  I I

s . 8 9 5 ) ,
b) Vertrag zwischen dem Deutschen Reich und

der Republik Litauen über die Staatsange-

höriqkÄit d.er Memelländer vom 8' Juli 1939

(Reichsgesetzbl.  I I  S. 999),

c) Verordnung über den Erwerb der deutschen

Staatsangehörigkeit durch frühere tschecho-

slowakisihe Staatsangehörige deutscher

Volkszugehörigkeit vom 20' April 1939

(Reichsgäsetzbi.  I  S. S15) in Verbindung mit

der Verord.nung zur Regelung von Staats-

angehörigkeitsfragen gegenüber dem Pro-

tektorat Böhmen und Mähren vom 6' Juni

1941 (Reichsgesetzbl.  I  S' 308)'

d) Verordnung über die Deutsche Volksliste

und die d.eutsche Staatsangehörigkeit in den

eingegliederten Ostgebieten vom 4' il;{.ärz

1941 (Reichsgesetzbl.  I  S' 118) in der Fassung

der Zweiten Verordnung über die Deutsche

Volksliste und' die deutsche Staatsangehö-

rigkeit in den eingegliederten Ostgebieten

vom 31. Januar 1942 (Reichsgesetzbl '  I  S' 51)'

e) Verordnung über den Erwerb der Staats-

angehörigkeit in Gebieten der Untersteier-

mark; Kärntens und Krains vom 14' Okto-

ber 1941 (Reichsgesetzbl.  I  S' 648)'

f) Verordnung über die Verleihung der deut-

schen Staatsangehörigkeit an die in die

Deutsche Volksl iste der Ukraine eingetra-

qenen Personen vom 19. Mai 1943 (Reichs-

gesetzb l .  I  S"  321) '

sind nach Maßgabe der genannten Bestimmungen

rieutsche Staatsangehörige geworden, es sei denn,

daß sie d.ie deutsche staatsangehörigkeit durch aus-

clrücktiche Erklärung ausgeschlagen haben oder noch

. ausschlagen.

(2) Dasselbe gilt für die Ehefrau und die Kincler

eines Ausschlagungsberechtigten, soweit sie nach

deutschem Recht ihre Staatsangehörigkeit von ihm

abieiten, unabhängig davon, ob er von seinem Aus-

( o

Gesetz zur Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit 102-5

102-5
Staatsangehörigkeit

1955

am 25. 2.1955

schlagungsrecht Gebrauch macht. Ehefrauen, die lm

Zeitpunkt der Eheschließung die deutsche Staats-

angehörigkeit besaßen, haben diese behalten.

$ 2

Hat ein Ausschlagungsberechtigter einen Tat-

bestand erfüllt, an den sich der Verlust der deutsdren

Staatsangehörigkeit knüpfte, und madrt er von sei-

nem Ausschlagungsrecht keinen Gebrauch, so hat er

die deutsche Staatsangehörigkeit nur bis zum Ein-

tr i t t  des Verlusttatbestandes besessen.

$ 3

Die Ausschlagung hat die Wirkung, daß der Aus-

schlagende die deutsche Staatsangehörigkeit nach

Maßgabe des $ 1 nicht erworben hat.

$ 4

Hat ein Ausschlagungsberechtigter vor der Aus-

schlagung einen Tatbestand. erfüllt, der den Erwerb

der d-eutschen.staatsangehörigkeit zur Folge hatte,

so bewirkt clie Aussbhlagung, daß er im Zeitpunkt

cler Erfüitung des Erwerbstatbestandes deutscher

Staatsangehöriger geworden ist.

$ 5
(1) Nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes kann

die Ausschlagung nur noctt bis zum Ablauf eines

Jahres erklärt werden"

(2) Jeder Ausschlagungsberechtigte ist befugt,-vor

Ablauf der Ausschlagungsfrist auf das Ausschla-

gungsrecht zu verzichten.

Z w e i t e r  A b s c h n i t t

Staatsangehörigkeitsverhältnisse
der Personen, die auf Grund des Artikels 116 Abs' I

des Grundgesetzes Deutsche sind, ohne die deutsche

Staatsangehörigkeit zu besitzen n

$  6 "

( t )  Wer  auf  Grund des Ar t ike ls  116 Abs '  1  des

Grundgesetzes Deutscher ist, ohne clie deutsche

Staatsangehörigkeit zu besitzen, muß auf seinen

Antrag eingebürgert wercienr es sei denn, daß Tat-

sachen d.ie Annahme rechtfertigen, daß er die innere

od.er äußere Sicherheit cler Bundesrepublik oder

eines deutschen Landes gefährdet.

(2) Mit der Unanfechtbarkeit  des die Einbürge-

rung ablehnenclen Bescheides verl ierr '  der Antrag-

stel ler die Rechtsstel lung eines Deut'schen'
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rc2-5 Gesetz zur Regelung von Fragen

$  7 *

der Staatsangehörigkeit

(1) Hat ein Deutscher, der die deutsche Staats-

angehörigkeit nicht besitzt,  das Gebiet des Deutschen

Reiches nach dem Stande vom 31. Dezember 1'937

(Deutschiand) freiwillig wieder verlassen und seinen

dauernden Aufenthalt in dem fremden Staat ge-

nommen, aus dessen Gebiet er vertriepen worden

is t ,  oder  in  e inem anderen der  in  $  1  Abs.2 Nr .3

des Bundesvertr iebenengesetzes vom 19. Mai 1953

(Bundesgesetzbl.  I  S.201) genannten Staaten, so ver-

liert er die Rechtsstellung eines Deutschen im Sinne

des Grundgesetzes im Zeitpunkt des Inkrafttretens

dieses Gesetzes.

(2) Wird der dauernde Aufenthalt erst nach In-

krafttreten dieses Gesetzes nach Maßgabe des Ab-

satzes 1 verlegt, so tritt der Verlust der Rechtsstel-

lung eines Deutschen im Sinne des Grundgesetzes
- -im 

Zeitpunht der Aufenthaltsverlegung ein.
102-5

nadr$?
S ? a  D r i t t e r  A b s c h n i t t

77 'rroz StaatsangehöriEkeitsverhältnisseArt 3 
weiterer Personengruppen

$ 8

(1) Ein deutscher Volkszugehöriger, der nicht

Deutscher im Sinne des Grundgesetzes ist, aber in

Deutschland seinen dauernden Aufenthalt hat, und

dem die Rückkehr in seine Heimat nicht zugemutet

werden kann, hat einen Ansprudr auf Einbürgerung

nach Maßgabe des $ 6. Wird er eingebürgert, so hat

auch sein Ehegatte einen Einbürgerungsansprudr.

(2) Wird der d.auernde Aufenthalt in Deutschland

nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes aufgegeben,

so erlischt der Anspruch auf Einbürgerung im Zeit-

punkt der Aufgabe des Aufenthalts.

$  9 *

(1) Ein deutscher Volkszugehöriger, der nicht

Deutscher im Sinne des Grundgesetzes ist, kann die

Einbürgerung vom Ausland her beantragen, wenn

er die Rechtsstellung eines Vertriebenen nach $ 1

des Bundesvertriebenengesetzes hat oder als Aus-

siedler im Sinne des $ 1 Abs.2 Nr.3 desselben Ge-

setzes im Geltungsbereich clieses Gesetzes Aufnahme
finden soll. $ 13 des Reichs- und Staatsangehörig-
keitsgesetzes vom 22. Juli 1913 (Reidrsgesetzbl.

S. 583) gilt entspredrend. Wird die Einbürgerung be-

antragt, so kann in bestehender Ehe der Ehegatte,

der nicht deutscher Voikszugehöriger ist, ebenfalls
vom Ausland her einen Einbürgerungsantrag steilen.

(2) Einem Einbürgeiungsantrag muß stattgegeben
werden, wenn der Antragsteller die Voraussetzun-
gen des Absatzes 1 erfüllt, im zweiten Weltkrieg
Angehöriger der deutschen Wehrmacht oder eines
ihr angeschlossenen oder gleichgestel l ten Verbandes

war, nach seiner Vertreibung keine neue Staats-

angehörigkeit erworben hat und nicht aus einem

Staate stammt, der die durch Sammeleinbürgerung
in den Jahren 1938 bis 1945 Eingebürgerten als seine
Staatsangehörigen in Anspruch nimmt. Gleiches gilt

für Einbürgerungsanträge der Ehefrauen, Witwen

und der im Zeitpunkt der Antragstellung noch min-

derjährigen Kinder solcher Personen.

GG 100-1
RuStAG t02-1

$  7 :
$  e :
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$ 1 0

Der Dienst. in der deutschen Wehrmacht, der Waf-
fen-SS, der deutschen Polizei,  der Organisation Todt
und dem Reichsarbeitsdienst hat für sich al lein den
Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit nicht zur
Folge gehabt; deutsche Staatsangehörige sind nur
diejenigen geworden, für die ein Feststel lungs-
bescheid der zuständigen Stel len vor Inkrafttreten
dieses Gesetzes ergangen und zugestel l t  worden ist.

$  1 1

Wer aus rassischen Gründen von einer der in $ 1
Abs. 1 genannten Sammelginbürgerungen ausge-
schlossen worden ist, hat einen Anspruch auf Ein-
btirgerung, wenn er in Deutschland seinen dauern-
den Aufenthalt hat, es sei denn, daß er in der Zwi-
schenzeit eine andere Staatsangehörigkeit er-
worben hat.

$  1 2 *

(1) Der Anspruch auf Einbürgerung steht auch
dem früheren deutschen Staatsangehörigen zu, der
im ' Zusammenhang mit Verfolgungsmaßnahmen
aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen
in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis zum B, Mai 1945
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eine fremde
Staatsangehörigkeit erworben hat, auch wenn er
seinen dauernden Au"fenthalt im Ausland beibehält.

(2) Der Ansprudr auf Einbürgerung steht den
Abkömmlingen der in Absatz 1 genannten Per-
sonen bis zum 31" Dezember 1970 zu.

$ 1 3

Ein Einbürgerungsanspruch nadr $ 9 Ab.s. 2' $ 11

und $ 12 besteht nicht, wenn Tatsadren vorliegen,

welche die Annahme rechtfertigen, daß der Antrag-

steller die innere oder äußere Sicherheit der Bundes-

republik oder eines deutschen Landes gefährden

wird.

V i e r t e r  A b s c h n i t t

Verf ahrensvorschrif ten

a )  G e m e i n s a m e  V o r s c h r i f t e n

$ 1 4

Wer das 18. Lebensjahr vol lendet hat, steht bei

Ausübung des Ausschlagungsrechts ($ 5 Abs. 1)' bei

Abgabe der Verzichtserklärung ($ 5 Abs.2) und bei

Geltendmachung des Einbürgerungsanspruchs (0$ 6'

B, 9 Abs,2, $$ 11 und 12) einem Voll jährigen gleich.

$ 1 5

(1) Wer das 18. Lebensjahr nodr nicht vol lendet

hat oder wer zwar über 18 Jahre alt ,  jedoch ge-

schäftsunfähig oder aus anderen Gründen ais wegen

Minderjährigkeit in der Geschäftsfähigkeit be-

schränkt ist, wird durch seinen gesetzlichen Ver-

treter in persönlichen Angelegenheiten vertreten.

(2) Der Vormund eines unehelichen Kindes bedarf

der Zustimmungi der Mutter des Kindes, wenn dieser

die Sorge für die Person des Kindes zusteht. Das gi l t

auch, wenn der Vormund von dem Recht auf Aus-

schlagung und dem Anspruch auf Einbürgerung nicht

g 12 :  I .  d .  F .  d .  Ar t .  t r I I  G v"  19 .  B .  1957 I  1251
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Gesetz

Gebrauch machen will. Kommt eine Einigung zwi-

schen Vormund und Mutter nicht zustande, so ist

der Vormund verpflichtet, eine Entscheidung des

Vormundschaftsgerichts herbeizuführen.

$ 1 6

Die Erklärung eines Ehegatten bedarf nicht der

Zustimmung des anderen Ehegatten.

$ 1 7

(1) Zuständig zur Entgegennahme der Ausschla-

gungserklärungen, die nach dem Inkrafttreten dieses

Gesetzes abgegeben werden ($ 5 Abs. 1), und der

Verzichtserklärungen ($ 5 Abs.2) sowie zur Einbür-

gerung ($$ 6,8 ,9 ,  11 und 12)  is t  d ie  E inbürgerungs-

behörde, in deren Bereich der Erklärende oder der

Antragsteller seinen dauernden Aufenthalt hat.

(2) Hat der Erklärende . oder der Antragsteller

seinen d.auernden Aufenthalt außerhalb Deutsch-

lands, so ist die Einbürgerungsbehörde zuständig,

in deren Bereich er zuletzt seinen dauernden Auf-

enthalt gehabt hat" Hatte er niemals dauernden Auf-

enthalt in Deutschland, so ist d.ie Einbürgerungs-

behörde zuständig, in deren Bereich sein Vater oder

seine Mutter dauernden Aufenthalt haben oder zu-

letzt gehabt haben.

S1t; ' t t f  (3) Ergibt sich aus Absatz 1 oder Absatz 2 die

geänd Zuständigkeit einer Behörde außerhalb des Geltungs-

859,829 bereichs dieses Gesetzes oder fehlt es an einer zu-
S 5 (2) ständigen Behörde, so ist der Bundesminister des

Innern zuständig.

(4) Für einen unter elterlicher Gewalt stehenden

Minderjährigen ($ tS Abs. 1) ist die Einbürgerungs-

behörde des vertretungsberechtigten Elternteils zu-

ständig.

(5) Eine Verbindung von Verfahren, die bei ver-

schiedenen Behörden anhängig sind, ist im gegen-

seitigen Einvernehmen der beteiligten Behörden zu-

lässig.

b )  A u s s c h l a g u n g

$ 1 8

(1) Die Ausschlagungserklärung muß, wenn sie
nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes abgegeben
wird, zu Protokoll einer Behörde oder in öffentlich
beglaubigter Form abgegeben werden.

(2) Hat der Ausschlagungsberechtigte seinen dau-

ernden Aufenthalt außerhalb des Geltungsbereichs
dieses Gesetzes, so kann die AussctrlagunEserklä-
rung zu Protokoll einer diirlomatischen oder kon-

sularischen Vertretung oder einer sonstigen Ver-

bindungsstel le der Bundesrepublik Deutschland ab-
gegeben oder von einer dieser Dienststel len beglau-
bigt werden"

(3) Steht dem Ausschlagungsberechtigten keine

der in Absatz 1 oder Absatz 2 genannten Möglich-
keiten zur Verfügung, so gentigt einfache Schrift-
form unter der Voraussetzung, daß in anderer Weise
nachgewiesen wird, daß die Unterschrif t  von dem
Träger des unterzeichneten Namens herrührt.

$ 1 e
(1) Wer ohne sein Verschulden außerstande war,

die Ausschlagungsfrist einzuhalten, kann die Aus-

Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit 102-5

schlagungserklärung noch bis zum Ablauf von sechs

Monaten nach Fortfal l  des Hindernisses abgeben.

(2) Ais unverschuldetes Hindernis gilt auch der
Umstand, daß der Ausschlagungsberechtigte seinen

dauernden Aufenthalt in der sowjetisch besetzten

Zone Deutschlands, dem sowjetisch besetzten Sektor

von Berl in oder in einem der fremä verwalteten

deutschen Gebiete hat.

Die aurr.trtugonnrrrrlr'ror, auch gewahrt, wenn
die Ausschlagungserklärung innerhalb der Frist bei

einer örtlich oder sachlich unzuständigen Behörde im

Geltungsbereich dieses Gesetzes oder bei einer di-
plomatischen oder konsularischen Vertretung oder

einer sonstigen Verbindungsstelle der Bundesrepu-

blik Deutschland eingegangen ist.

$  2 1 x

Ist ein Ausschlagungsberechtigter vor Ablauf der
Ausschlagungsfrist verstorben, ohne daß er von dem
Ausschlagungsrecht Gebrauch gemacJrt oder darauf
verzidrtet hat, so ist jeder Verwandte auf- und ab-
steigender Linie sowie der überlebende Ehegatte bei
Glaubhaftmachung eines rechtlidren Interesses bis
zum Ablauf der Ausschlagungsfrist befugt, eine Er-
mädrtigung des zuständigen Nachlaßgerichtes zu be-
antragen, für den Verstorbenen das Ausschlagungs-
recht auszuüben oder darauf zu verzichten. Das Ge-
richt muß vor Entsdreidung über den Antrag allen
Antragsberedrtigten Gelegenheit zur Äußerung
geben, soweit nidrt zwingende Gründe entgegen-
stehen. Auf das Verfahren finden die Vorschriften
des Gesetzes über die Angelegenheiten der frei-
willigen Gerichtsbarkeit vom 17. Mai 1898 (Reichs-
gesetzbl. S. 189) Anwendung.

9 2 2

Wer von seinem Ausschlagungsrecht Gebrauch
gemacht hat, erhält eine Urkunde des Inhalts, daß
er die deutsche Staatsangehörigkeit durdt die in $ I
Abs. 1 bezeichnete Verleihung oder durch Ableitung
von einer so verliehenen deutsdren Staatsangehörig-
keit nicht erworben hat. Nur durch diese Ausschla-
gungsurkunde kann der Nachweis des Nichterwerbs
der deutschen Staatsangehörigkeit erbracht werden.

.  s 2 3
(1) Die Ausschlagungserklärung und die Verzichts-

erklärung können wegen Irrtums über den Inhalt

der Erklärung sowie wegen Zwangs oder Drohung

angefochten werden.

(2) Die Anfechtung erfolgt durch Erkiärung gegen-

über der nach $ 17 zuständigen Behörde. Die An-

fechtungserklärung ist zlt Protokoll der Behörde

oder in öffentlich beglaubigter Form abzugeben"

(3) Die Anfechtungsfrist beträgt einen Monat und

beginnt mit der Kenntnis des Irrtums oder mit der

Beendigung der Zwangslage, frühestens jedoch mit
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes" Sie endet spä-

testens sechs Monate nach Zustel lung der Aus-

schlagungsurkunde.

$  2 1 :  F G G  3 1 5 - 1
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102-6 Zweites Gesetz zur Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit

c )  E i n b ü r g e r u n g

$  2 4 *

{1) Waren bei einer Einbürgerung ($$ 6, 8, 9, 11
und 12) durch das Verschulden des Antragstellers
Tatsachen nicht bekannt, die der Einbürgerung ent-
gegengestanden hätten, so ist die Einbürgerung un-
wirksam, sofern nicht die Einbürgerupgsbehörde die
Voraussetzungen für eine Einbürgerung gemäß $ 8
oder $ 13 des Reichs- und Staatsangehörigkeits-
gesetzes für gegeben erachtet.

(2) Die Unwirksamkeit ist durch förmliche Ent-
scheidung auszusprechen. Die Entscheidung kann nur
bis zum Ablauf von 5 Jahren nach erfolgter Ein-
bürgeiung ergehen; sie bedarf der Zustel lung an den
Betroffenen. Ist dessen Aufenthalt nicht bekannt
oder kann eine Zustellung, die außerhalb des Gel-
tungsbereichs dieses Gesetzes erfolgen müßte, nicht
vorgenommen werden, so tritt an die Stelle der Zu-
stellung die Veröffentlichung im Bundesanzeiger.

F ü n f t e r  A b s c h n i t t

Ubergangs- und Schtußbestimmungen

$ 2 5

Das Heimatrecht der Vertriebenen und die sich
aus ihm künftig ergebenden Regelungen ihrer Staats-
angehörigkeit werden durch die auf Grund dieses
Gesetzes abgegebenen Erklärungen nicht berührt.

$ 24: RuStAG 102-I

102-6

Es wird festgestellt, daß das Reichsgesetz über

die Wiedervereinigung Osterreichs mit dem Deut-

schen Reich vom 13. März 1938 (Reichsgesetzbl.  I

S. 237) außer Kraft getreten ist. Die hierdurdr auf

dem Gebiete der Staatsangehörigkeit entstandenen
Rechtsfragen werden wie folgt geregelt:

$ 1
Die Veroidnungen über die deutsche Staatsange-

hörigkeit im Lande 
'Osterreich 

vom 3. Jul i  1938
(Reichsgesetzbl.  I  S. 790) und vom 30. Juni 1939
(Reichsgesetzbl.  I  S. 1072) werden mit Wirkung vom

27. Apri l  t945 aufgehoben. Die deutsche Staats-
angehörigkeit derer, die nach Maßgabe der $$ 1, 3

und 4 der Verordnung vom 3" Jul i  1938 oder nach

Maßgabe des Art i l<els 1 der Verordnung vom
30. Juni 1939 am 26. Apri l  1945 deutsche Staats-
angehörige waren, ist mit Ablauf dieses Tages er-
loschen.

$ 2

$ 1 $atz 2 gilt nicht für Frauen, die in der Zeit
vom 13" März 1938 bis zum Ablauf des 26. Apri l  1945

72

$ 2 6

Die auf diesem Gesetz beruhenden Verfahren sind
gebührenfrei.

I  z l *

$ 17 gilt, soweit er die örtliche Zuständigkeit
regelt, auch für die Staatsangehörigkeitsangelegen-
heiten des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes.

$ 2 8

Die deutsche Staatsangehörigkeit,,auf Widerruf"
steht der deutschen Staatsangehörigkeit gleich, so-
weit nicht bis zum 8. Mai 1945 von dem Widerrufs-
recht Gebraudr gemacht worden ist.

$  2 9 *

Dieses Gesetz gi l t  nach Maßgabe des $ t3 des Drit-
ten Uberleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bun-
desgesetzbl. I S" 1) aud: im Land Berlin.

$ 3 0
Dieses Gesetz tritt am Tage nadr seiner Verkün-

clung in l(raft.

RUSIAG 10?-l
GVBI. Berl in 1955 S. 222

einen deutidren Staatsangehörigen geheiratet ha-

ben, dessen 'deutsche Staatsangehörigkeit nicht auf

den genannten Bestimmungen beruhte, sowie für

Kinder, die in der Zeit vom 13" März 1938 bis zum

Ablauf des 26" Apri l  1945 durch einen solchen'deut-

scüen Staatsangehörigen legitimiert worden sind.

$ 3

(1) Die Personen, deren deutsche Staatsangehörig-
keit nach Maßgabe des $ | Satz 2 erloschen ist,
haben das Recht, sie durdr Erklärung mit Rück-
wirkung auf den Zeitpunkt des Erlöschens wieder-
zuerwerben, wenn sie ihren dauernden Aufenthalt
seit  dem 26" Apri l  1945 im Gebiet des Deutschen
Reiches nadr dem Stande vom 31. Dezember 1937
(Deutschland) haben.

(2) Das Recht auf rückwirkenclen Erwerb der
deutschen Staatsangehörigkeit durch Erklärung ha-

ben auch

1" Frauen, die nach dem 26. Apri l  1945, jedoch

vor Ablauf des 31. N{ärz 1953 einen Mann
geheiratet haben, cler die deutsche Staats-
angehörigkeit nach N4aßgabe des Absatzes I

wiedererwirbt, auch wenn die Ehe nidrt
mehr besteht,

I  27 :
$  29 r

Zweites Gesetz
zur Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit

Vom 17. Mai 1956

Bundesgesetzbl. I S.431, verk" am 23.5' 1956
1
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Zweites Gesetz

2. nach dem 26" Apri l  1945 ehelicb geborene
oder legit imierte Kinder, deren Vater, so-
wie nach dem 26" April 1945 unehelidr ge-
borene Kinder, deren Mutter die deutsche
Staatsangehörigkeit nach Maßgabe des Ab-
satzes 1 wiedererwirbt,

sofern sie seit  der Eheschl ießung oder seit  der Ge-
burt oder Legit imation ihren dauernden Aufenthalt
in Deutschland haben.

(3) Wer nach dem 26. April 1945 die deutsdre
Staatsangehörigkeit erworben hat, ist audr dann
erklärringsberechtigt, wenn er nach dem Erwerb
der deutschen Staatsangehörigkeit seinen dauern-
den Aufenthalt in Deutschland aufgegeben hat.

(4) Hat ein Erklärungsberedrtigter nach dem
26. Apri l  1945 einen Tatbestand erfül l t ,  der den
Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit zur Fol-
ge hatte, so erwirbt er die deutsche Staats-
angehörigkeit nur bis zum Zeitpunkt der Erfüllung
des Verlusttatbestandes.

(5) Das Erklärungsrecht besteht nicht, wenn Tat-
sachen die Annahme rechtfertigen, daß der Betrof-
fene die innere oder äußere Sicherheit der Bundes-
repubiik oder eines deutschen Landes gefährdet.

$ 4

Hat eine deutsche Staatsangehörige in der Zeit
vom 13. März 1938 bis einschl ießl ich 26. Apri l  1945
mit einem Manne die Ehe geschlossen, der nach
Maßgabe der in $ 1 Satz 2 genannten Bestim.mun-
gen deutscher Staatsangehöriger war, und gehörte
sie selbst nicht zu diesem Personenkreis, so ist ihre
deutsdre Staatsangehörigkeit mit Ablauf '  des
26. Apri l  1945 erloschen, wenn sie damals ihren
dauernden Aufenthalt außerhalb Deutsdrlands hatte
oder ihn vor dem 1. Mai 1952 ins Ausland verlegt
hat. Sie hat jedoch ein Erklärungsredrt gemäß $ 3
Abs. 1, wenn sie seit  dem 1. Januar 1955 ihren
dauernden Aufenthalt in Deutschland hat.

$ 5

(1) Wer glaubhaft macht, daß es ihm erschwert
war, seinen dauernden Aufenthalt seit  dem 26. Apri l
1945 in Deutschland zu haben, wird im Rahmen die-
ses Gesetzes behandelt,  als ob er diese Voraus-
setzung erfül l te, wenn er spätestens am 23. Mai 1949
dauernden Aufenthalt in Deutschland genommen
und ununterbrochen behalten hat. Das gleiche gi l t
für Personen, die zwar erst nach dem 23. Mai 1949,
aber im Anschluß an ihre Flucht, Vertreibung, Aus-
weisung oder Aussiedlung aus einem der in $ 1
.Abs. 2 Nr. 3 des Bundesvertr iebenengesetzes vom
19. Mai 1953 (Bundesgesetzbl" I  S" 201) genannten
Gebiete oder im Anschluß an ihre Entlassung aus
dem Gewahrsam einer fremden Macht dauernden
Aufenthalt in Deutschland genommen haben oder
nehmen.

(2)  War  es e iner  der  in  $  3  Abs.2 'genannten Per-
sonen erschwert, ihren dauernden Aufenthalt recht-
zeit ig in Deutschland zu nehmen, so steht ihr das
Recht, die deutsche Staatsangehörigkeit mit Rrick-
wirkung auf den Zeitpunkt der Eheschl ießung, Ge-

zur R.egelung von Fragen der Staatsangehörigkeit 102-6

burt oder Legitimation zu erwerben, auch zu, wenn
sie alsbald nach Wegfall des Erschwernisses ihren
dauernden Aufenthalt in Deutschland genommen hat
oder nimmt und behalten hat.

$ 6
(1) $ 2 Abs. 1 der Verordnung vom 3. Juli 1938

hat den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit
nur bewirkt, wenn deren Verleihung dem Willen
des einzeinen entsprach.

(2) Besaß er die deutsche Staatsangehörigkeit am
26. April 1945 noch, so ist er deutscher Staats-
angehöriger geblieben, wenn er erklärt, daß er den
Fortbestand der deutsdren Staatsangehörigkeit ge-
wollt hat; $ 3 Abs.4 gilt entspredrend"

$  7 t F

(1) Eine Ausländerin, die nach dem 12. März 1938
einen deutsdren Staatsangfehörigen geheiratet hat,
der die deutsche Staatsangehörigkeit gemäß $ 6
Abs. 1 oder 2 besaß, ist,  wenn die Ehe vor dem
1. Apri l  1953 geschlossen wurde, durdr die Ehe-
schl ießung deutsche Staatsangehörige geworden, es
sei denn, daß sie die deutsche Staatsangehörigkeit
ausschlägt; das Aussdrlagungsredrt steht auch den
Frauen zu, die im Zeitpunkt der Eheschließung die
deutsche Staatsangehörigkeit besaßen.

(2) Wer gemäß $ 4 oder gemäß g 5 des Reichs-
und Staatsangehörigkeitsgesetzes vom 22. Jul i  1913
(Reichsgesetzbl.  S.583) als Abkömmling eines nach
Maßgabe des $ 6 Abs. 1 oder 2 deutschen Staats-
angehörigen deqtscher Staatsangehöriger geworden
ist, hat das Recht, die deutsche Staatsangehörigkeit
auszuschlagen, bei Ableitung von einem gemäß g 6
Abs. 2 deutschen Staatsangehörigen jedoch nur,
wenn Geburt oder Legit imation vor Abgabe der
gemäß $ 6 Abs.2 erforderlichen Erklärung erfolg-t
sind. Das Ausschlagungsrecht steht auch denen zu,
die im Zeitpunkt der Legitimation die deutsche
Staatsangehörigkeit besaßen.

(3) Die Ausschlagung hat die Wirkung, daß der
Ausschlagende nicht deutscher Staatsangehöriger
geworden ist.

$ a
(1) Die in diesem Gesetz vorgesehenen Erklärun-

gen können nur bis zum 30. Juni 1g57 abgegeben
werden.  Für  d ie  gemäß g 3 Abs.2,  $  5  Abs.2 und
$ 7 Erklärungsberechtigten endet die Erklärungs-
fr ist erst am 31. Dezember 1957; in clen Fäl len des
$ 5 endet sie nicht vor Ablauf von sechs Monaten
nach Aufenthaltnahme in Deutschland.

(2) Jeder Erklärungsberechtigte ist befugt, vor
Ablauf der Erklärungsfrist auf sein Erklärungsrecht
zu verzichten.

$  g t .

(1) Für al le nach diesem Gesetz abzugebenden
Erklärungen gelten die $$ 14 bis 21 und $ 23 des
Gesetzes zur Regelung von Fragen der Staats-
angehörigkeit vom 22. Februar 1955 (Bundes-

$ 7 Abs" 2: RUSIAG 102-l
$  9 :  G  v . 2 2 . 2 .  1 9 5 5  1 0 2 - 5

7 3

iit:,,,t i'
lMt'
tW,



102-7 Drittes Gesetz zur Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit

gesetzbl.  I  S. 65) entsprechend mit der Maßgabe,
daß $ 2l Satz 1 auch auf solche Personen anwend'
bar ist,  die nur deswegen nicht erklärungsberech-
t igt geworden sind, weil  sie vor dem Inkrafttreten
dieses Gesetzes gestorben sind oder weil  sie bis
zu ihrem Tode im Gewahrsam einer fremden Macht
waren und daher ihren Wil len," in Deutschland
dauernden Aufenthalt zu nehmen, ficht mehr ver-
wirkl ichen konnten. Ft ir  die Ausschlagungserklärung
($ 7) gi l t  außerdem $ 22. Die gesetzl iche Vertretung
richtet sich nach deutschem bürgerlichen Recht.

(2) Wer auf Grund dieses Gesetzes die deutsche
Staatsangehörigkeit erworben oder beibehaiten hat,
erhäit darüber eine Urkunde.

(3) Die Verfahren einschließlich der Ausstellung
der Urkunde sind gebührenfrei.

$ 1 0

Personen," die vor dem Inkrafttreten dieses Ge-
setzes ein rechtskräftiges verwaltungsgerichtliches

t02-7

ERSTER ABSCHNITT

Anderung des
Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes

A r t i k e l  I  x

A r t i k e l  I I  *

(1) Frauen, die in der Zeit vom 1. April 1953 bis
zum Inkrafttreten dieses Gesetzes als Ausländerin-
nen mit deutschen Staatsangehörigen die Ehe ge-
sdrlossen haben, haben einen Anspruch auf Ein-
bürgerung gemäß $ 6 Abs. 1 des Reichs- und Staats-
angehörigkeitsgesetzes in der Fassung dieses Ge-
setzes.

(2)

(3) $ 6 Abs" 3 und 4 des Reichs- und Staatsange-
hörigkeitsgesetzes in der Fassung dieses Gesetzes
finden Anwendung"

Art. I :  Änderungsvorsctrr i f t ;  vgl" $ 6 RUStAG 102-1
Art. I I :  RnStAG 102-1
Art. I I  Abs. 2: Zeit l ich abgelaufen

Urtei l  erstr i t ten haben, daß sie infolge der Eingl ie-
derung Osterreichs die deutsche Staatsangehörig-
keit  besitzen oder Anspruch auf eine Staats-
angehörigkeitsurkunde haben, sind deutsche Staats-
angehörige, es sei denn, daß sie nach Erlaß des Ur-
tei ls einen Tatbestand erfüI l t  haben, der den Ver-
lust der deutschen Staatsangehörigkeit nach sich zog'

$ 11' �F

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des $ 13 Abs. I
des Dritten Uberleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952
(Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Beriin,

$ 1 2

Das Gesetz tritt am Tase nach seiner Verkün-
dung in Kraft.

$ 11: GVBI. Berl in 1956 S. 630

ZWEITER ABSCHNITT

Anderung des Gesetzes zur Regelung
von Fragen der Staatsangehörigkeit

A r t i k e l  I I I x

DRITTER ABSCHNITT

Schlußbestimmungen

A r t i k e l  I V x

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des $ 13 Abs. 1
des Dritten Uberleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952
(Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin.

A r t i k e l  V

Dieses Gesetz tritt am Taqe nach seiner Verkün-
dung in Kraft.

Art. I I I :  Anderungsvorschrif t
Art" IV: GVBI" Berl in 1957 S. 1125

Drittes Gesetz
zur Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit

Vom 19. August 1957

Bundesgesetzbl.  I  S" 1251, verk. am 23. B. 1957
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102.1 102- l

geänd'  geänd

102-1 Staatsangehörigkeitsgesetz ,._ ., ?z,ltoz s3;072
z l ,sz t i - ' ' f i i ;  86,115 ' { ,

102-l

lo2-1 102-1

Gebvo 
geänd

76,1?58

?4,809 Art I

t02-l
s s z s

aufgeh

69,lb8t

ERSTER ABSCHNITT

AII gemeine Vors chriften

$  1 *

Deutscher ist, \Mer die unmittelbare Reictts-
angehörigkeit . . . besitzt.

$  2 *

ZWEiTER ABSCHNITT*

; ; .

Die Staatsangehörigkeit . . . wird erworben

1. durdr Geburt ($ 4),

2. durdr Legitimation ($ 5),

3. durch Erklärung ($ 6 Abs.2),
Ä=.
5. einen Ausländer durch Einbürgerung ($$ B

16) .

$  4 *

(1) Durdr die Geburt erwirbt das eheliche Kind
eines Deutsdren die Staatsangehörigkeit des
Vaters, das uneheliche Kind einer Deutschen die
Staatsangehörigkeit der Mutter. Das eheliche Kind
einer Deutschen erwirbt durch die Geburt die Staats-
angehörigkeit der Mutter, wenn es sonst staatenlos
sein würde.

(2) Ein Kind, das in dem Gebiet eines Bundes'
slacls aufgefunden wird (Findelkind), gilt bis zum
Beweise des Gegenteils als Kind eines Angehörigen
dieses Bundesstaates.

$ 5

Eine nach den deutschen Gesetzen wirksame Le-

Eitimation durch einen Deutschen begründet für das
Kind die Staatsangehörigkeit des Vaters.

Ubersdrri f t :  Die Bedeutung der Begrif fe , ,Reichs- und Staatsangehörig-
keit '  im Sinne dieses G hat sich geändert,  An die Stel le der , ,Reidts-
angehörigkeit '  ist gem. $ 1 V v" 5. 2. 1934 102-2, Art.  116 Abs. 1 GG
100-1 die deutsdre Staatsangehörigkeit getreten. Die die ,Reichsange-
hörigkeit '  vermittelnde,Staatsangehörigkeit '  in den Bundesstaaten
- seit  der 

'Weimarer 
Verfassunq in den deutsdren Ländern - ist

durö  $  1  V  v .  5 .2 .1534 bese i t ig t -worden
$ 1: Tei lweise aufgeh" u. geändert dur& $ 1 V v. 5. 2. 1934 102-2,

sibhe Fußnote zur Ubersdrri f t t  "Deutscher' im Sinne dieses G bedeutet
"deutsdrer  S taa tsangehör iger " ;  im übr igen s iehe Ar t .116 Abs.1  GG
1 00-1

$ 2: Gegenstandslos infolge Art.51, 119 des Friedensvertrages v. Ver-
sa i l les  v .  28 .  6 "  1919 S.  687

Zweiter Absönitt  Uberschrif t :  Gesenstandslos infolqe V v, 5. 2. 1934
LVZ-Z

$ 3 Auslassungen: Aufgeh. durdr V v. 5" 2.1934 102-2
$ 3  Nr ,  3 :  I "  d .  F .  d .  Ar t .  I  Nr .  I  G v .  19 .  B .  1957 I  1251
S  3  N r . 5 :  g 0  9  b i s  1 2 ,  1 4  u .  1 5  A b s .  1  a u f q e h .
$ 4 Abs" 1 Satz 2: Eingef" durdr Art.  f  C *i .  19" 12. 1963 i  982
$ 4 Abs. 2: Inhatt l iö geändert gem. $ t V v" S. Z, lg34 102_2

für
bis

-rrr-,

$ 4  ( r )

BVerfG

74,1933

4 2

1m-1

geänd
geänd

Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz "

Vom 22. Juli 1913

Reichsgesetzbl. S.583

toz-l
$ 6

aufgeh

69,158r
$  6 "

(1) Eine Ausländerin, die mit einem Deutschen
die Ehe schließt, hat einen Anspruch auf Einbürge-
rungfr solange die Ehe besteht und der Ehemann
die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Endet die
Ehe durch Tod oder wird sie ohne Verschulden der
Ehefrau gesdrieden, so steht der Ehefrau der An-
spruch auf Einbürgerung noch bis zum Ablauf eines
Jahres nadr dem Tode ihres Mannes oder nadr
Rechtskraft der schuldlosen Scheidung zu"

(2) Wird die Ehe vor einem deutschen Standes-
beamten geschlossen, so kann die Ausländerin die
deutsdre Staatsangehörigkeit audr dadurch er-
werben, daß sie bei der Eheschließung zu Protokoll
des Standesbeamten erklärt, deutsdre Staatsange-
hörige werden zu wollen.

(3) Minderjährige stehen Volljährigen gleich.

(4) Das Verfahren gemäß Absatz 1 und 2 ist ge-
bührenfrei.

$  7 *
( 1 )

(2) Für eine unter elterlicher Gewalt oder
unter Vormundschaft stehende Person wird, wenn
sie dos sechzehnte Lebensiahr noch nicht vollendet
hat, der Anftag von dem gesetzlichen Vettreter
gestellt; hat sie das sechzehnte Lebensiahr voII-
endet, so bedarl ihr Antrag der Zustimmung des
g esetzlichen V ertr eter s.

$  B *

(1) Ein Ausländer, der sidr im Inland nieder-
gelassen hat, kann von dem Bundesstaat, in dessen
Gebiete die Niederlassung erlolgt isf, auf seinen
Antrag eingebürgert werden, wenn er

1. nadr den Gesetzen seiner bisherigen Hei-
mat unbeschränkt geschäftsfähig ist oder
nadr den deutschen Gesetzen unbeschränkt
gesdräftsfähig sein würde oder der Antrag
in entsprechender Anwendung des $ 7
Abs" 2 Satz 2 von seinem gesetzlichen Ver-
treter oder mit dessen Zustimmung gestellt
wird,

2. einen unbescholtenen Lebenswandel ge-
führt hat,

3. an dem Orte seiner Niederlassung eine
eigene Wohnung oder ein Unterkommen
gefunden hat und

4, an diesem Orte sich und seine Ange-
hörigen zu ernähren imstande ist.

$ 6: I .  d. F. d. Art.  I  Nr. 2 G v. 19. B. 1957 1 t25l i  bisherige Fassung
außer Kraft ab 1. 4. 1953 gem. Art '  3 Abs. 2, Att.  117 Abs. 1 GG 100-1

$ 7 :  Aufgeh.  durdr  $  1  V  v .  5 .2 . t934 tA2-2

$ ? Abs. 2Satz?: Abgedrud<t im Hinbl id< auf 0 B Abs' I  Nr'  1

$  BAbs.  lKurs ivdrudr :  Neugerege l t  $$17,2?  Gv.22 .2 .  1955 102-5

$ B Abs.2 Kursivdru&r Siehe jetzt S$ 9' 96ff.  BSHG 2t7Ll
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(2) Vor der Einbürgerung ist über die Erforder-
nisse unter Nummer 2 bis 4 die Gemeinde des
Niederlassungsorts und, sofern diese keinen selb-
ständigen Armenverband biidet, auch der Armen-

roz-1 verband zu hören.
nadr $ E

ß o

69,1581

$$ 9 bis 12*

$  1 3 *

Ein ehemaliger Deutsdrer, der sich nicht im In-
land niedergelassen hat, kann von dem Bundes-
staate, dem er |rüher angehüt ftaf, auf seinen An-
trag eingebürgert werden, wenn er den Erforder-
nissen des 0 B Abs" 1 Nr. 1,2 entspricht; dem ehe-
maligen Deutschen steht gleich, wer von einem
solchen abstammt oder an Kindes Statt ange-
nommen ist. Vor der Einbürgerung ist dem Reichs-
kanzler Mitteilung ztr machen; die Einbürgerung
unterbleibt, wenn der Reichskanzler Bedenken er-
hebt.

$  1 4 *

$  1 5 *

(1) Die im Reichsdienst ertolgte Anstellung eines
Auslönders, der seinen dienstlichen Wohnsitz in
einem Bundesstaate hat, gilt a/s Einbürgerung in
diesen Bundesstaat, sofern nicht in der Anstellungs-
urkunde ein Vorbehalt gemacht wird.

(2) Hat der Angestellte seinen dienstlidren Wohn-
sitz im Ausland und bezieht er ein Dienstein-
kommen aus der Reichskasse, so muß er von dem
Bundessteete, bei dem er den Antrag stellt, einge-
bürgert werden; bezieht er kein Diensteinkommen
aus der Reichskcsse, so kann er mit Zustimmung
des Reichskanzlers eingebürgert werden.

$  1 6 *

(1) Die ... Einbürgerung wird wirksam mit der
Aushändigung der von der höheren Verwaltungs-
behörde hierüber ausgefertigten Urkunde. . .

(2) Die . . . Einbürgerung erstreckt sich, insofern
nicht in der Urkunde ein Vorbehalt gemacht wird,
zugleidr auf diejenigen Kinder, deren gesetz-
liche Vertretung dem Eingebürgerten kraft
elterlicher Gewalt zusteht. Ausgenommen sind
Töchter, die verheiratet sind oder verheiratet ge-
wesen sind.

$  9 :  A u f g e h .  c l u r d r  $  3  S a t z  2 Y  v . 5 . 2 .  1 9 3 4  I  8 5
$$ 10 bis 12: Aufgeh. durdr $ 2 G v. 15. 5. 1935 I 593
$ 13 Satz 1 Kursivdrud<: Neugeregelt 0$ 17, 27 G v. 22.2. 1955 102-5
$ 13  Satz  2  Kurs ivdruck :  S iehe $  5  G v .  4 .3 .  1919 S.  285,  Ar t .  129 Abs.  1

GG 100-1
$ S  1 4 u .  1 5 A b s .  1 :  A u f g e h .  d u r c h  $  1 9 4  N r .  I  B B G  v .  1 4 . 7 . 1 9 5 3  I 5 5 1 ,

$ 15 Abs. 1 abgedrud<.t wegen $ 15 Abs. 2
S 15 Abs. 2: Zuständigkeit der Einbürgerungsbehörden neugeregelt

99 lV, 27 G v. 22.2. 1955 102-5; Anspruch auf Einbürgerung entfal len
gem.  $  2  G v .  15 .5 .  1935 I593;  , ,Re ichskanz le r "  w ie  Fußnote  zu  $  13
Satz 2 Kursivdruck

$ 16 Abs. 1 u. 2: Auslassungen ,,Aufnahme oder" u, "dem Aufgenom-
menen oder "  au fgeh.  durch  S 1  V v .  5 .2 .  1934 102-2

$ 16  Abs.  1 :  2 .  Ha lbsa tz  au fgeh.  durch  $  194 BBG v ,  14 ,7 .1953 I  551
$ 16Abs,2 :  Aus lassung , ,au f  d ie  Ehef rau  und"  in fo lge  Widersprudrs  zu

A r t . 3  A b s . 2 ,  A r t .  1 1 7  A b s .  1  G G  1 0 0 - 1  m i t  A b l a u f  d .  3 1 . 3 .  1 9 5 3
außer Kraft

r o

Staatsangehörigkeitsgesetz 102-l

$  1 7 *

Die Staatsangehörigkeit geht verloren

1. durch Entlassung ($$ 18 bis 24),

2. durch den Erwerb einer ausländischen Staats-
angehörigkeit ($ 25),

3 . . . .

4 . . . .

5. für ein uneheliches Kind durch eine
von einem Ausländer bewirkte und nach den
deutschen Gesetzen wirksame Legitimation,

6 . . . .

$  1 8 *

$  1 9 *

(1) Die Entlassung einer Pelson, die unter elter-
licher Gewalt oder unter Vormundschaft steht,
kann nur von dem gesetzlichen Vertreter und nur
mit Genehmigung des deutschen Vormundsdrafts-
gerichts beantragt werden. Gegen die Entsdreidung
des Vormundsdraftsgeridrts steht auch der Staats-
anwaltschaft die Beschwerde ztJi gegen den Be-
schluß des Beschwerdegerichts ist die weitere
Beschwerde unbeschränkt zulässig.

(2) Die Genehmigung des Vormundschaftsge-
richts ist nicht erforderlich, wenn der Vater oder die
Mutter die €ntlassung für sich und zugleich kraft
elterlicher Gewalt für ein Kind beantragt und dem
Antragsteller die Sorge für die Person dieses
Kindes zusteht" Erstreckt sich der Wirkungskreis
eines der Mutter bestellten Beistandes auf die
Sorge für die Person des Kindes, so bedarf die
Mutter zu dem Antrag auf Entlassung des Kindes
der Genehmigung des Beistandes.

$$ 20 und 21 *

s 22*
(1) Die Entlassung darf nicht erteilt werden

1. Beamten, Richtern, Soldaten der Bundes-
wehr und sonstigen Personen, die in einem
öffentlich-rechtlichen Dienst- oder Amts-
verhältnis stehen, solange ihr Dienst- oder
Amtsverhältnis nicht beendet ist, mit Aus-
nahme der ehrenamtlich tätigen Personen,

2. Wehrpflichtigen, solange nicht der Bundes-
minister Jür Verteidigung oder die von ihm
bezeichnete Stelle erklärt hat, daß gegen
die Entlassuns Bedenken nicht bestehen.

$ 17Nr .  1 :  $  18  gem"  Ar t "  3  Abs .2 ,  Ar t .  117 Abs.  1  GG 100-1  mi t  Ab-
Iauf d" 31. 3. 1953 außer Kraft getreten; $$ 20, 21 aufgeh. durdr $ 1
V v. 5. 2.1934 102-2

$  1 7  N r . 3 :  A u f g e h .  d u r d r  $  5  V  v .  2 0 . 1 , 1 9 4 2 1 4 0
$ 17 Nr. 4: Infolge Widersprudrs zu Art.  16 Abs. 1, Art.  123 Abs. 1

GG 100-1 mit Ablauf d. 23. 5. 1949 außer Kraft getreten
$ 17 Nr.5: Auslassung aufgeh. durdr g 1 V v. 5.2" 1934 lA2-2i im

übrigen eingeschränkt durch Art.  16 Abs" I  GG 100-1
$ 17  Nr .6 :  Te i lwe ise  au fgeh.  durch  $  1  V  v .  5 .2 .  1934 102-2 ;  te i lwe ise

geändert durdr Art.  16 Abs. 1 Satz 2 GG 100-1 ; mit Ablauf d.
31 .3 .  1953 außer  Kra f t  ge t re ten  gem.  Ar t .3  Abs .2 ,  Ar t .  117 Abs.  1
GG 100-1

$ 18: Gem. Art.  3 Abs. 2, Art.  117 Abs. 1 GG 100-1 mit Ablauf d.
31 .3 .  1953 außer  Kra f t  ge t re ten

$ 19  Abs"  2Satz2 t  S iehe 0  1685 BGB 400-2
$$ 20und21:  Aufgeh.  durdr  $  1  V  v .  5 .2 .1934 102-2
$ 22 ;  I .  d .  F"  d .  Ar t .  3  G v .  30 .  B .  19r r0  I721
$ 22 Abs" I  Nr. 2 Kursivdrudct Jetzl , ,Bundesminister der Verteidiqung"
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102-t Staatsangehörigkeitsgesetz

(2) Aus anderen als den in Absatz 1 genannten

Gründen darf die Entlassung nicht verweigert

werden.
$  2 3 *

(1) Die Entlassung wird wirksam mit der Aus-

händigung einer von der höheren Verwaltungs-
behörde des Heimatstaats ausgÖfertigten Ent-

lassungsurkunde. Die Urkunde wird nicht ausge-

händigt an Personen, die verhaftet sind oder deren

verhaftung oder Festnahme von einer Gerichts-

oder Polizeibehörde angeordnet ist.

(2) Soll sich die Entlassung zugteich auf ' ' ' die

Kinder des Antragstellers beziehen, so müssen auch

d.jese Personen in der Entlassungsurkunde mit

Namen aufgeführt werden.

$  2 4 *

(1) Die Entlassung giit a1s nicht erfolgt, wenn der

Enilassene beim Ablauf eines Jahres nach der

Aushändigung der Entlassungsurkunde - seinen

wohnsitz oder seinen dauernden Aufenthalt im

Inland hat.

(2)
$  2 5 *

(1) Ein Deutscher, der im Inland weder seinen

wähnsitz noch seinen dauernden Aufenthalt hat,

verliert seine Staatsangehörigkeit mit dem Erwerb

einer ausländischen Staatsangehörigkeit' wenn

d.ieser Erwerb auf seinen Antrag oder auf den An-

trag .  .  .  des gesetzl ichen Vertreters erfolgt ' ' ' '  der

veitretene jedoch nur, wenn die voraussetzungen

vorliegen, unter denen nactr den $$ 18, 19 die Ent-

lassung beantragt werden könnte'

(2) Die Staatsangehörigkeit verliert nicht' wer

vor dem Erwerbe der ausländischen staatsange-

hörigkeit auf seinen Antrag die schriftlidre Ge-

nehÄigung der zuständigen Behörde seines Heimat-

sfoals 
-zur- 

Beibehaltung seiner Staatsangehörigkeit

erhalten hat. Vor der Erteilung der Genehmigung

ist der deutsche Konsul zu hören'

(3) tJnter Zustimmung des Bundestats kann von

dem Reichskanzler angeordnet werden, daß Per-

sonen, welche die Staatsangehörigkeit in einem

bestimmten ausländ"ischen Staate erwerben wollen'

die in Absatz 2 vorgesehene Genehmigung nicht

erteilt werden darf.

$$ 26 bis 32 *

$ 23 Abs. 1 Kursivdrudr: Neugeregelt
g 23 Abs, 2: Auslassung "di9 Efef;1u

A r t . 3  A b s . 2 ,  A r t .  1 1 7  A b s .  1  G G
außer Kraft getreten

$0 17, 27 G v. 22' 2. 1955 102-5
oder" infolqe WidersPruchs zu
100-1 mit  Ablaui  d.  31 .3.  1953

24 Abs. 2: Aufgeh. durdr V v. 5'  2'  1934 102-2

25 Abs. 1: Auslassungen ,,des Ehemannes oder" u'  "die Ehefrau und"

it i r" igä Wia"rspr"*tJ "" Ä'Jr 3-Abs. 2,.  Art" 11? Abs' 1 GG 10G-1 mit

$ 25 Abs.2 Kursivdruck: Aufgeh. durch $ 1 V v'  5'  2'  1934 102-2

6 ZS n t r .3 ,Re ichskanz le r " :  Wie  Fußnote  zu  $  13  Satz  2  Kurs ivd :

Ablairf  d. 31. 3. 1953 außer Kraft getreten

$ 25 Abs. 2 Kursivdruck: Aufgeh. durch S 1

30 : Ubergangsvorschrif t
31 :  Aufgeh.  dur& $  2  G
32: Ubergangsvorsdrr i f t ,

zu $ 13 Satz 2 Kursivdruck

v .  15 .  5 .  1935 I  593
Abs" 3 aufgeh" durch $ 2 G v" 15' 5. 1935 I 593

ö ZO,  e , r tguh.  durch  $  2  G v .  15 .5 .  1935 I593 (Abs '  3  Satz  2 )  u '  $  5

Abs.  1  V  v .  20 .  1 .  7942 140Abs.  1  V  v .  20 .  1 .  7942 140

$$ 27, 28: Infolge Widersprudrs, zu^Art.  16. Abs' 1 gem' Art '  123 GG
--foo-f 

mit Ab-lauf d. 23. 5. 1949 außer Kraft getretentOO-t ot i t  Ab"lauf d. 23. 5. 1949 außer Kraft getreten

29: Aufgeh. ,  sowei t  $ 26 bezoge", .  q" t*  V v '  20 '  1 '  1942 I  40;
tit i ig";"i; iätj" wia"ttpruchs 

-zu 
A+. 16 Abs' 1 gem' Art' 123

iOO-i mit aUtäut d. 23. 5. 1949 außer Kraft getreten
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DRITTER ABSCHNITT X

$$ 33 bis gS *

VIERTER ABSCHNITT

Schlußbestimmungen

$ 36' �0

$  3 7 *

Soweit in Reidrsgesetzen oder in Landesgesetzen
auf Vorschriften des Gesetzes tiber die Erwerbung
und den Verlust der Bundes- und Staatsangehörig-
keit vonr 1. Juni 1870 oder des Gesetzes, betreffend

die Naturalisation von Ausländern, welche im

Reichsd.ienst angestellt sind, vom 20. Dezember 1875

verwiesen ist, treten an deren Stelle die ent-- -, .
sprechenden Vorschriften dieses Gesetzes. $ 38

$  3 8 *

(1) Die Reichsregierung erlö'ßt mit Zustimmung,

de's" Reichsrals vorschrilten über die Höchstsötze

von Gebühren und Abgaben, die in den Fiil]en des

SV, der $$ 10, 11, 12, 15 Abs.2 erster Halbsatz,  der

$$ 31 und. 34 erster Halbsatz tür die Erteilung von

Äufnahme' od.er Einbürgerungsurkunden erhoben

Dritter Absdrnitt: Ubersdrrift gegenstandslos gem' V v" 5' 2' 1934
102-2

s 3 3 N r . 1 : G e g e n s t a n d s l o s i n f o l g e A r t " l l g d . F r i e d e n s v e l t l a g e s v ' V e r -
sa i l les  v .  28 .  6 .  1919 S.  687
33 Nr. 2, $$ 34, 35: Infolge $ 1 V v. 5'  2- '  1934 102-2 nurmehr Zu'

.ä"aigl i" i i t tegelung; ne"ugeiegelt $$ 17, 27 G v' 22' 2'  1955 102-5

36: GJgenstanästos, aa keinei der unberührt gebl iebenen zwisdren-

staatl iöen Verträge mehr gi l t

3 6 :  I . d . F . d '  $ 2  d .  G  v .  S .  t t . 1 9 2 3 I 1 0 ? ? ;  i n  K r a f t  g e t r e t e n  a m  1 ' 7 '

1924 gem. V v. 27. 6. 1924 i  657
SO aU"t. l :  Gegenstandslos infolge G v" 15' 5'  1935 I593 102-3

39 Abs. 1: , ,Aufnahme" aufgeh. durch V v" 5'  2'  1934 102-2

39 Abs. 2: , ,Mil i tärbehörden" gegenstandslos infolge G v' 21' B" 1920

S.  1608 u .  G v .  2 l '  5 '  1935 I  609
40Abs,  1 :  Aus lassung gegenstands los  in fo lge  Wegfa l l s , .der  in  Be-

;g- g";. ; ;enen eästim-mungeni , ,Rekurs"- neugeregelt gem' $ 77

VwGO 340-1
40 Abs. 2 Kursivdruclc: $$ 20 u. 21 GewO aufgeh' durch $ 195 Abs' 3

ü;cö ". zr. r .  rgoo r r; l  neugeiegelt gem. $ ?l vwco 340-1

41 Auslassung: Inkrafttretensvorschrif t  für anderes G

geänd

70,E05

Sr
r02-1
9 3 8

GebVO
werden"

(2) Das gleidre gilt für die Erteilung
lassungsurkqnden.

von Ent- ?4'8os

$  3 9 *

(1) Der Bund.esraf erläßt Bestimmungen über die

.. . Einbürgerungs- und' Entlassungsurkunden so-

wie über die Urkunden, die zur Bescheinigung der

Staatsangehörigkeit dienen.

(2) Die Landeszentralbehörden bestimmen, welche

Beirbrden im Sinne dieses Gesetzes als höhere Ver-

waltungsbehörden und. ols Militdrbehörden anzu-

sehen sind,
$  4 0 *

(1) Gegen die Ablehnung des Antrags auf

Enilassung in den FäIlen der $$ 21,22 ist der Re-

fturs zulässig.
(2) Die Zuständigkeit der Behörden und das Ver-

fahren bestimmen sich nach den Landesgesetzen

und, soweit landesgesetzliche vorschriften nicht vor-

handen sind, nach den $$ 20, 21 der Gewerbe-

ordnung.
$  4 1  *

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar I9t4 " ' in Kraft'

Sr

1m
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RuStAÄnd.c1963 t02-l12

Gesetz 102-tll
zur Anderung des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes *

Vom 15. Mai 1935

Reichsgesetzbl.I S.593, verk. am 17.5" 1935

Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz be-
schlossen, das hiermit verkündet wird:

$ 1

Uber die Verleihung der deutschen Staatsange-
hörigkeit entscheiden die Einbürgerungsbehörden
nach pflichtmäßigem Ermessen" Ein Anspruch auf
Einbürgerung besteht nicht.

Uberschrift: RUSIAG t02-L

A r t i k e l  1 *

A r t i k e l  2 x

(1) Das eheliche Kind einer Deutschen, das in der
Zeit vom 1. April 1953 bis zum Inkrafttreten dieses
Gesetzes geboren ist, hat, wenn es sonst staatenlos
sein würde, durch die Geburt die Staatsangehöriq-
keit der Mutter erworben, es sei denn, daß es die
.deutsche Staatsangehörigkeit ausschlägt. Die Aus-
.schlagung hat die Wirkung, daß das Kind die
deutsche Staatsangehörigkeit durdr die Geburt nicht
.erworben hat.

(2) Die Ausschlagung der deutschen Staats-
angehörigkeit kann nur bis zum Ablauf eines Jahres
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes erklärt werden"
Auf das Aussdrlagungsrecht kann vor Ablauf der
Ausschlagungsfrist verzichtet werden.

Ubersdrrift: RUStAG 102-l
Art. I : Anderungsvors&rift
Art.  2 Abs. 3: StARegG 102-5

$  2 *

$ 3

Das Gesetz tritt mit dem Tage der Verkündung
in Kraft.

$ 2: Aufhebungsvorsdrrift

102-U2

(3) Die $$ 15 und 17 bis 23 des Gesetzes z'vr
Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit vom
22. Februar 1955 (Bundesgesetzbl. I S" 65) gelten ent-
sprechend.

(4) Das Verfahren ist gebührenfrei"

A r t i k e  I  3  x

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des $ 13 Abs. I
des Dritten Uberleitungsgesetzes vom 4. Januar
1959 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin.

A r t i k e l  4

Dieses Gesetz tritt am Tage nadr seiner Verkün-
dung in Kraft.

Art. 3; Drit tes UberleitungsG 603-5. GVBI. Berl in 1964 S. 26

Gesetz
zur Anderung des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes *

Vom 19. Dezember 1963

Bundesgesetzbl. I S. 982, verk. am 31.. 12. t963

, 0

45



toz-1-r

aufgeh

74,810
$ 6

L02-Z Verordnung über die deutsche Staatsangehörigkeit

rcz-l,-! Verordnung
iiber Gebtihren ftlr die Erteilung \ron Aufnahnr€-, EinbürEerungs- und

Entlassungsurkunden

Vom 27. Juni 1924

Reichsgesetzbl. I S. 659

Auf Grund des $ 38 des Reichs- und Staats-
angehörigkeitsgesetzes vom 22. Juli 1913 (Reichs-
gesetzbl" S.583) in der Fassung des Gesetzes zur
Abänderung des Gesetzes über das Paßwesen, des
Gebührengesetzes für die Auslandsbehörden und des
Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes vom 5. No-
vember 1923 (Reichsgesetzbl. I S. 1077) wird mit Zu-
stimmung des Reidrsrats verordnet: x

E i n z i g e r  P a r a g r a p h *

Der Höchstsatz der Gebühren und Abgaben für
Ut" t::".tlung von Entlassungsurkunden beträgt:

50 Deutsdre Mark.

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 1924 in Kraft"

D e r  R e i c h s m i n i s t e r  d e s  I n n e r n

Pa-ragraph: RuStAG 102-l;  Ausiassungen gegenstandslos infolge V v.
5.2. 1934 102-2 ,a. G v" 15.5. 1935 I 593 102-3, vgl.  RuStAG 102-1

Einleitungssatz : RUSIAG
V v. 5. 2. t934 L02-2 u.
102-l

t02-2

102-1; Auslassungen gegenstandslos infolge
G v. 15.5, 1935 I 593 102-3, vgl.  RuStAG

S, I

Verordnung
über die deutsche Staatsangehörigkeit

Vom 5. Februar 1934

Reidrsgesetzbl. I S.85, verk. am 6. 2.1934

Auf Grund des Artikels 5 des Gesetzes über den
Neuaufbau des Reidrs vom 30. Januar 1934 (Reichs-
gesetzbl. I S. 75) wird folgendes verordnet:

$ 1
(1) Die Staatsangehörigkeit in den deutschen

Ländern fällt fort.

(2) Es gibt nur noch eine deutsche Staatsange-
hörigkeit ( Re i chsang ehör ig keit ).

$  2 8

Die Landesregiierungen treffen jede Entscheidung
auf dem Gebiete des Staatsangehörigkeitsrechts im
Namen .. " des Reichs"

$  3 *

Die deutsdre Staatsangehörigkeit darf erst ver-
liehen werden, nachdem der Reichsminister des
Innern zugestimmt hat. . ..

$ 2: Auslassung gegenstandslos; g 2 widerspridrt nach AnsiÖt der
Länderkommission zur Redttsbereinigung Art.  123 i .  V. m. Art" 83 GG
100-1

0 3 Satz 1: Widerspridrt nadr Ansicht der Länderkommission Art.  123
i. V. m. Art.  83 GG 100-1

$ 3 Satz 2: Aufhebungsvorsctrrift

$ 4
(1) Soweit es nach geltenden Gesetzen rechts-

erheblich ist, weldre deutsche Landesangehörigkeit
ein Reichsangehöriger besitzt, ist fortan maßgebend,
in welchem Lande der Rei ch s ang e hö ri ge s eine Nieder-
lassung hat.

(2) Fehlt dieses Merkmal, so treten an seine Stelle
der Reihe nach:

1. die bisherige Landeszugehörigkeit;
2. die letzte Niederlassung im Inlande;
3. die bisherige Landesangehörigkeit der

Vorfahren;
4. die letzte Niederlassung der Vorfahren

im Inlande.

(3) Im Zweifel entscheidet der Reichsminister des
Innern.

$  5 *

Die Verordnung tritt am Tage nach der Verkün-
dung in Kraft. . . .

D e r  R e i c h s m i n i s t e r  d e s  I n n e r n

$ 5 Satz 2; Ubergangsvorsctrr i f t

gl r
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$

Der Ministerrat für die Reichsverteidigung ver-
ordnet mit Gesetzeskraft:

$  1 *

(1) Ein Ausländer kann - abgesehen von den

$$ 13, 15 Abs.2, $$ 33 und 34 des Reichs- und Staats-
angehörigkeitsgesetzes vom 22. Juti 1913 (Reichs-
gesetzbl. 5.583) auch ohne Begründung einer
Niederlassung im Inland eingebürgert werden. Für
die Verleihung der deutsdren Staatsangehörigkeit
gelten im übrigen die Vorschriften des Reichs- und
Staatsangehörigkeitsgesetzes vom 22. JuIi 1913
(Reichsgesetzbl. S.583), der Verordnung über die
deutsche Staatsangehörigkeit vom 5. Februar 1934

 

 

(Reichsgesetzbl. I S. 85) und des Gesetzes zur Ände-

I rung des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes
vom 15. Mai 1935 (Reichsgesetzbl. I S. 593).

StAReqV t0z- 4

ß2-4

$  2 *

Der Reich sminister des Innern kann Länder be-
zeichnen, deren Staatsangehörigkeit auf eigenen An-
trag oder auf Antrag " . . des gesetzlichen Vertreters
erworben werden kann, ohne daß ein Verlust der
deutschen Staatsangehörigkeit damit verbunden ist.

$ $  3  b i s  5 *

$  6 *

Der Reichsminister des Innern erläßt die zur
Durchführung . . . dieser Verordnung erforderlichen
Rechts- und Verwaltungsvorschriften.

g 2 Auslassung: Antragsrecht des Ehemanns entfal len gem. Art- 3
Abs. 2 und Art.  117 Abs. 1 GG 100-1

$$ 3  u .4 :  Gegenstands los
g 5 Abs. 1: Aufhebungsvorsdrr i f t
$ 5 Abs. 2; Gegenstandslos
g 6 Auslassung: Ergänzungsermädrt igung gem" Art.  129 Abs' 3 GG

10G-1 erlosden

Verordnung
zur Regelung von Staatsangehörigkeitsfragen

Vom 20. Januar t942

Reidrsgesetzbl. I S" 40, verk. am 24" 1.1942

g 1 Abs. t; RuStAG 102-1, StaatsangehörigkeitsV 102-2' RuStAArdG
1935 r02-1lr

g 1 Abs. 1 Kursivdrucls: Siehe die Fußnoten zu $$ 33 und 34 RUSIAG
l i n  1

$ 1  Abs .2 :  Zus tänd igke i t  neugerege l t  durö  S$ 17 '  27  G v"  22 .2 .1955
102-5

$ I Abs. 3: Gegenstandslos

i o
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lO2-5 Gesetz zur Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit

r02-5 Gesetz
zur Regelung von Fragen der StaatsanEehörigkeit

Vom 22. Februar 1955

Bundesgesetzbl. I S.65, verk. am 25. 2.1955

ERSTER ABSCHNITT

Staatsangehöri gkeitsrrerhältnisse
deutscher Volkszugehöriger, denen die deutsche
Staatsangehörigkeit in den Jahren 1938 bis 1945
durch S ammel einbürgerung veriiehen wo rden ist

$ 1
(1) Die deutschen Volkszugehörigen, denen die

deutsche Staatsangehörigkeit auf Grund folgender
Bestimmungen verliehen worden ist:

Vertrag zwischen dem Deutsdren Reich und
der Tschechoslowakischen Republik über
Staatsangetrörigkeits- und Optionsfragen
vom 20. November 1938 (Reichsgesetzbl. II
s.  895),

Vertrag zwischen dem Deutschen Reich und
der Republik Litauen über die Staatsange-
hörigkeit der Memelländer vom 8. Juli 1939
(Reichsgesetzbl. II S. 999),

c) Verordnung über den Erwerb der deutschen
Staatsangehörigkeit durch frühere tschecho-
slowakische Staatsangehörige deutscher
Volkszugehörigkeit vom 20. April 1939
(Reidrsgesetzbl. I S.815) in Verbindung mit
der Verordnung zur Regelung von Staats-
angehörigkeitsfragen gegenüber dem Pro-
tektorat Böhmen und Mähren vom 6. Juni
194t (Reichsgesetzbl. I S. 308),

d) Verordnung über die Deutsche Volksliste
und die deutsche Staatsangehörigkeit in den
eingegliederten Ostgebieten vom A.März
t94t (Reidrsgesetzbl. I S. 118) in der Fas-
sung der Zweiten Verordnung über die
Deutsdre Volksliste und die deutsche Staats-
angehörigkeit in den eingegliederten Ost-
gebieten vom 31. Januar t942 (Reichsgesetz-
blat t  I  S.  51),

e) Verordnung über den Erwerb der Staats-
angehörigkeit in Gebieten der Untersteier-
mark, Kärntens und Krains vom 14. Okto-
ber 1941 (Reidrsgesetzbl. I S. 648),

f) Verordnung über die Verleihung der deut-
sdren Staatsangehörigkeit an die in die
Deutsche Volksliste der Ukraine eingetra-
genen Personen vom 19. Mai 1943 (Reichs-
gesetzbl .  I  S" 321),

sind nach Maßgabe der genannten Bestimmungen
deutsche Staatsangehörige geworden, es sei denn,
daß sie die deutsche Staatsangehörigkeit durch aus-
drückliche Erklärung ausgeschlagen haben oder noch
ausschlagen"

(2) Dasselbe gilt für die Ehefrau und die Kinder
eines Ausschlagungsberechtigten, soweit sie nach
deutschem Recht ihre Staatsangehörigkeit von ihm

4 B

ableiten, unabhängig davon, ob er von seinem Aus-
schlagungsrecht Gebrauch macht, Ehefrauen, die im
Zeitpunkt der Eheschließung die deutsche Staats-
angehörigkeit besaßen, haben diese behalten.

$ 2

Hat ein Ausschlagungsberechtigter einen Tat-
bestand erfüIlt, an den sich der Verlust der deut-
schen Staatsangehörigkeit knüpfte, und macht er
von seinem Ausschlagungsrecht keinen Gebrauch,
so hat er die deutsche Staatsangehörigkeit nur bis
zum Eintritt des Verlusttatbestandes besessen.

$ 3

Die Ausschlagung hat die Wirkung, daß der Aus-
schlagende die deutsdre Staatsangehörigkeit nach
Maßgabe des $ 1 nicht erworben hat.

$ 4

Hat ein .{usschlagungsberechtigter vor der Aus-
schlagung einen Tatbestand erfüllt, der den Erwerb
der deutschen Staatsangehörigkeit zur Folge hatte,
so bewirkt die Aussdrlagung, daß er im Zeitpunkt
der Erfüllung des Erwerbstatbestandes deutscher
Staatsangehöriger geworden ist.

$ 5

(1) Nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes kann
die Ausschlagung nur nodr bis zum Ablauf eines
Jahres erklärt werden.

(2) Jeder Ausschlagungsberechtigte ist befugt, vor
Ablauf der Ausschlagungsfrist auf das Ausschla-
gungsrecht zu verzichten.

ZWEITER ABSCHNITT

Staats angehörigkeitsverhäItnisse
der Personen, die auf Grund des Artikels 116
Abs. 1 des Grundgesetzes Deutsche sind, ohne
die deutsche Staatsangehörigkeit zu besitzen *

$  6 *

(1) Wer auf Grund des Artikels 116 Abs. 1 des
Grundgesetzes Deutscher ist, ohne die deutsdre
Staatsangehörigkeit zrr besitzen, muß auf seinen
Antrag eingebürgert werden, es sei denn, daß Tat-
sachen die Annahme rechtfertigen, daß er die innere
oder äußere Sicherheit der Bundesrepublik oder
eines deutschen Landes gefährdet.

(2) Mit der Unanfechtbarkeit des die Einbürge-
rung ablehnenden Bescheides verliert der Antrag-
steller die Rechtsstellung eines Deutschen.

a)

b)

S ,

Zweiter Abschnitt  Uberschrif t  u. $ 6 Abs. 1: GG 100-1



$  7 *

(1) Hat ein Deutscher, der die deutsche Staats-
angehörigkeit nicht besitzt, das Gebiet des Deutschen
Reiches nach dem Stande vom 3l .Dezember 1937
(Deutschiand) freiwillig wieder verlassen und seinen
dauernden Aufenthalt in dem fremden Staat ge-
nommen, aus dessen Gebiet er vertrieben worden
ist ,  oder in einem anderen der in $ 1 Abs.2 Nr.3
des Bundesvertriebenengesetzes vom 19. Mai 1953
(Bundesgesetzbl. I S. 201) genannten Staaten, so ver-
liert er die Rechtsstellung eines Deutschen im Sinne
des Grundgesetzes im Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Gesetzes.

(2) Wird der dauernde Aufenthalt erst nach In-
krafttreten dieses Gesetzes nach Maßgabe des Ab-
satzes 1 verlegt, so tritt der Verlust der Redrtsstel-
lung eines Deutschen im Sinne des Grundgesetzes
im Zeitpunkt der Aufenthaltsverlegung ein.

. 
DRITTER ABSCHNITT

Staa lsangehörigkeitsverhältnisse
weiterer Personengruppen

$  B *

(1) Ein deutscher Volkszugehöriger, der nicht

Deutscher im Sinne des Grundgesetzes ist,  aber in

Deutschland seinen dauernden Aufenthalt hat, und

dem die Rückkehr in seine Heimat nicht zugemutet

werden kann, hat einen Anspruch auf Einbürgerung

nach Maßgabe des $ 6. Wird er eingebürgert,  so hat

auch sein Ehegatte einen Einbürgerungsanspruch.

(2) Wird der dauernde Aufenthalt in Deutschland

nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes aufgegeben,

so erlischt der Anspruch auf Einbürgerung im Zeit-
punkt der Aufgabe des Aufenthalts.

$  g *

(1) Ein deutscher Volkszugehöriger, der nicht

Deutscher im Sinne des Grundgesetzes ist, kann die

Einbürgerung vom Ausland her beantragen, wenn

er die Rechtsstellung eines Vertriebenen nach $ 1

des Bundesvertriebenengesetzes hat oder als Aus-

s ied ler  im Sinne des $ 1  Abs.2 Nr .3  desselben Ge-

setzes im Geltungsbereich dieses Gesetzes Auf-

nahme finden soll. $ 13 des Reichs- und Staatsange-

hörigkeitsgesetzes vom 22, Jul i  1913 (Reichsgesetzbl.

S.583) gi l t  entsprechend. Wird die Einbürgemng be-

antragt, so kann in bestehender Ehe der Ehegatte,

der nicht der-rtscher Volkszugehöriger ist, ebenfalls

vom Ausiand her einen Einbürgerungsantrag stel len"

(2) Einem Einbürgerungsantrag muß stattgegeben
werden, wenn der Antragstel ler die Voraussetzun-
gen des Absatzes 1 erfüI l t ,  im zweiten Weitkrieg
Angehöriger der deutschen Wehrmacht oder eines
ihr angeschlossenen ocler gleichgestel l ten Verbandes
warr nach seiner Vertreibung keine neue Staats-
angehörigkeit erworben hat und nicht aLts einem

g 7  Abs .  1 :  BVFG 240-1 ,  GG 100-1
g  7  A b s .  2  u .  $  B  A b s .  1 ;  G C  1 0 0 - l
g  9  Abs .  l :  GG 100-1 ,  BVFC 240-1 ,  RUSTAG 102-1

Gesetz zur Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit.  102-5

Staate stammt, der die durch Sammeleinbürgerung
in den Jahren 1938 bis 1945 Eingebürgerten als seine
Staatsangehörigen in Anspruch nimmt. Gleiches gilt
für Einbürgerungsanträge der Ehefrauen, Witwen
und der im Zeitpunkt der Antragstellung noch min-
derjährigen Kinder solcher Personen.

$  1 0 "

Der Dienst in der deutschen Wehrmacht, der Waf-
fen-SS, der deutschen Polizei, der Organisation Todt
und dem Reichsarbeitsdienst hat für sictr allein den
Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit nicht zur
Folge gehabt; deutsche Staatsangehörige sind nur
diejenigen geworden, für die ein Feststellungs-
bescheid der zuständigen Stellen vor Inkrafttreten
dieses Gesetzes ergangen und zugestellt worden ist.

$  1 1

Wer aus rassisdren Gründen von einer der in $ 1
Abs. 1 genannten Sammeleinbürgerungen ausge-
schlossen worden ist, hat einen Ansprudr auf Ein-
bürgerung, wenn er in Deutschland seinen dauern-
den Aufenthalt hat, es sei denn, daß er in der Zwi-
schenzeit eine andere Staatsangehörigkeit erworben
hat.

$  1 2 *

(1) Der Anspruch auf Einbürgerung steht auch
dem früheren deutschen Staatsangehörigen zu, der
im Zusammenhang mit Verfolgungsmaßnahmen
aus politischen, rassischen oder religiösen Gründen
in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis zum B. Mai 1945
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes eine fremde
Staatsangehörigkeit erworben hat, auch wenn er
seinen dauernden Aufenthalt im Ausland beibehält.

(2) Der Anspruch auf Einbürgerung steht den
Abkömmlingen der in Absatz t genannten Per-
sonen bis zum 31. Dezember 1970 zu.

$ 1 3

Ein Einbürgerungsanspruch nach $ 9 Abs.2, $$ 11
und L2 besteht nicht, wenn Tatsachen vorliegen,
welche die Annahme rechtfertigen, daß der Antrag-
steller die innere oder äußere Sicherheit der Bundes-
republik oder eines deutschen Landes gefährden
wird"

VIERTER ABSCHNITT

Verf ahrensvo rs chrif ten

a )  G e m e i n s a m e  V o r s c h r i f t e n

$ 1 4

Wer das 18. Lebensjahr vollendet hat, steht bei
Ausübung des Ausschlagungsrechts ($ 5 Abs. 1), bei
Abgabe cler Verzichtserklärung ($ 5 Abs. 2) und bei
Geltendmachung des Einbürgerungsanspruchs ($$ 6,
B, 9 Al :s.2,  $0 1t  und 12) einem Vol l jähr igen gleich.

$ 10  zwe i te r  Ha lbsa tz :  M i t  dem GG
1962 I  5S9

$  1 2 :  I .  d .  F .  d .  A r t "  I I I  d e s  C  v ,  1 9 .  B

v e l e i n h a :  o n m  R V e r t C E  v .  1 9 . 6 .

1 9 5 7  I  1 2 5 1
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1,02-5 Gesetz zur Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit

$ 1 5

(1) Wer das 18. Lebensjahr noch nicht vol lendet
hat oder wer zwar über 18 Jahre alt ,  jedoch ge-

schäftsunfähig oder aus anderen Gründen als wegen
Minderjährigkeit in der Geschäftsfähigkeit be-
schränkt ist, wird durch seinen gesetzlichen Ver-
treter in persönl ichen Angelegenheiten vertreten.

(2) Der Vormund eines unehelich"n Nirraus bedarf
der Zustimmung der Mutter des Kindes, wenn dieser
die Sorge für die Person des Kindes zusteht. Das gilt

auch, wenn der Vormund von dem Recht auf Aus-
schiagung und dem Ansprudr auf Einbürgerung nicht
Gebrauch machen will. Kommt eine Einigung zwi-
schen Vormund und Mutter nicht zustande, so ist
der Vormund verpflichtet, eine Entsdreidung des
Vormundschafts gerichts herb eizuführen.

$ 1 6

Die Erklärung eines Ehegatten bedarf nicht der
Zustimmung des aqderen Ehegatten.

$  1 7 *

(1) Zuständig zur Entgegennahme der Ausschla-

Eungserklärungen, die nach dem Inkrafttreten
dieses Gesetzes abgegeben werden ($ 5 Abs. 1), und
der Verzidrtserklärungen ($ 5 Abs.2) sowie zur Ein-
bürgerung ($$6, B, 9, 11 und 12) ist die Einbürge-
rungsbehörde, in deren Bereich der Erklärende oder
.der AntraEsteller seinen dauernden Aufenthalt hat.

(2) Hat der Erklärende oder der Antragsteller
seinen dauernden Aufenthalt außerhalb Deutsch-
lands, so ist die Einbürgerungsbehörde zuständig,
in deren Bereich er zuletzt seinen dauernden Auf-
enthalt gehabt hat. Hatte er niemals dauernden Auf-
enthalt in Deutschland, so ist die Einbürgerungs-
behörde zuständig, in deren Bereich sein Vater oder
seine Mutter dauernden Aufenthalt haben oder zu-
letzt gehabt haben.

(3) Ergibt sich aus Absatz 1 oder Absatz 2 die
Zuständigkeit einer Behörde außerhalb des Gel-
tungsbereichs dieses Gesetzes oder fehlt es an einer
zuständigen Behörde, so ist das Bundesverwaltungs-
amt zuständig.

( ) Für einen unter elterlidrer Gewalt stehenden
Minderjährigen ($ tS Abs. 1) ist die Einbürgerungs-
behörde des vertretungsberechtigten Elternteils zu-
ständig.

(5) Eine Verbindung von Verfahren, die bei ver-
schiedenen Behörden anhängig sind, ist im gegen-
seit igen Einvernehmen der betei l igten Behörden zu-
lässig.

b )  A u s s c h l a g u n g

$ 1 8

(1) Die Ausschlagungserklärung muß, wenn sie
nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes abgegeben
wird. zu Protokoi l  einer Behörde oder in öffentl ich
beglaubigter Form abgegeben werden"
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(2) Hat der Ausschlagungsberechtigte seinen dau-
ernden Aufenthalt außerhaib des Geltungsbereichs
dieses Gesetzes, so kann die Ausschlagungserkiä-
rung zu Protokoll einer diplomatischen oder kon-
sularischen Vertretung oder einer sonstigen Ver-
bindungsstelle der. Bundesrepublik Deutsdrland ab-
gegeben oder von einer dieser Dienststel len beglau-
bigt werden.

(3) Steht dem Ausschlagungsberechtigten keine
der in Absatz 1 oder Absatz 2 genannten Möglich-
keiten zur Verfügung, so genügt einfache Schrift-
form unter der Voraussetzung, daß in anderer Weise
nachgewiesen wird, daß die Unterschrift von dem
Träger des unterzeichneten Namens herrührt.

$ 1 e
(1) Wer ohne sein Verschulden außerstande war,

die Ausschlagungsfrist einzuhalten, kann die Aus-
schlagungserklärung noch bis zum Ablauf von sechs
Monaten nach Fortfail des Hindernisses abgeben.

(2) Als unverschuldetes Hindernis gilt auch der
Umstand, daß der Ausschlagungsberechtigte seinen
dauernden Aufenthalt in der sowjetisch besetzten
Zone Deutschlands, dem sowjetisch besetzten Sektor
von Berlin oder in einem der fremd verwalteten
deutsdren Gebiete hat.

. .  $ 2 0
Die Aussdrlagungsfrist ist audr gewahrt, wenn

die Ausschlagungserklärung innerhalb der Frist bei
einer örtlich oder sachlich unzuständigen Behörde
im Geitungsbereich dieses Gesetzes oder bei einer
cliplomatischen oder konsularischen Vertretung oder
einer sonstigen Verbindungsstelie der Bundesrepu-
blik Deutschland eingegangen ist.

$  2 1  "

Ist ein Ausschlagungsberechtigter vor Ablauf der
Ausschlagungsfrist verstorben, ohne daß er von dem
Ausschlagungsrecht Gebrauch gemacht oder darauf
verzichtet hat, so ist jeder Verwandte auf- und ab-
steigender Linie sowie der überlebende Ehegatte bei
Glaubhaftmachung eines rechtlichen Interesses bis
zum Ablauf der Ausschlagungsfrist befugt, eine Er-
mädrtigung des zuständigen Nachlaßgerichtes zu
beantragen, für den Verstorbenen das Ausschla-
gungsrecht auszuüben oder darauf zu .verzichten.
Das Gericht muß vor Entscheidung über den Antrag
allen Antragsberechtigten Gelegenheit zur Auße-
rung geben, soweit nicht zwingende Gründe ent-
gegenstehen. Auf das Verfahren finden die Vor-
schriften des Gesetzes über die Angelegenheiten der
freiwil i igen Gerichtsbarkeit vom 17. Mai lBgB
(Reichsgesetzbl. S" 1Bg) Anwendung"

5 2 2
Wer von seinem Ausschlagungsrecht Gebrauch

gemacht hat, erhält eine Urkuncle des Inhalts, daß
er die deutsche Staatsangehörigkeit durch die in $ 1
Abs. 1 bezeichnete Verleihunq oder durch Abieitunq
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von einel so verliehenen deutschen Staatsangehö-
rigkeit nicht erworben hat. Nur durch diese Aus-
schlagungsurkund.e kann der Nachweis des Nicht-
erwerbs der deutschen Staatsangehörigkeit erbracht
werclen.

$ 2 3

(1) Die Ausschlagungserklärung und die Ver-
zichtserklärung können wegen Irrtums über den In-
halt der Erklärung sowie wegen Zwangs oder Dro-
hung angefochten werden.

(2) Die Anfechtung erfolgt durch Erklärung gegen-
über der nach $ 17 zuständigen Behörde. Die An-
fechtungserklärung ist zu Protokoll der Behörde
oder in öffentlich beglaubigter Form abzugeben.

(3) Die Anfechtungsfrist beträgt einen Monat und'
beginnt mit der Kenntnis des Irrtums oder mit der
Beendigung der Zwangslage, frühestens jedoch mit
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes. Sie endet spä-
testens sechs Monate nach Zustellung der Aus-
schlagungsurkunde.

c )  E i n b ü r g e r u n g

5 24*

(1) Waren bei einer Einbürgerung ($$ 6, 8, 9, IL
und 12) durch das Verschulden des Antragstellers
Tatsachen nicht bekannt, die der Einbürgerung ent-
gegengestanden hätten, so ist die Einbürgerung un-
wirksam, sofern nicht die Einbürgerungsbehörde die
Voraussetzungen für eine Einbürgerung gemäß $$ B
oder 13 des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes
tür gegeben erachtet.

(2) Die Unwirksamkeit ist durch förmliche Ent-
scheidung auszusprechen. Die Entscheidung kann nur
bis zum Ablauf von 5 Jahren nach erfolgter Ein-
bürgerung ergehen; sie bedarf der Zustellung an den
Betroffenen. Ist dessen Aufentiralt nicht bekannt
ocler kann eine Zustellung, die außerhalb des Gel-

$ 24  Abs.  1 :  RUSIAC 102- l
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tungsbereichs dieses Gesetzes erfolgen müßte, nicht
vorgenommen werden, so tritt an die Steile der Zu-
stellung die Veröffentlichung im Bundesanzeiger.

FUNFTER ABSCHNITT

Ubergangs- und Schlußbestimmungen

$ 2 5

Das Heimatrecht der Vertriebenen und die sich
aus ihm künftig ergebenden Regelungen ihrer
Staatsangehörigkeit werden durch die auf Grund
clieses Gesetzes abgegebenen Erklärungen nicht be-
rührt.

$ 2 6

Die auf diesem Gesetz beruhenden Verfahren sind
gebührenfrei. 

g 27 *

$ 17 gilt, soweit er die örtlidre Zuständigkeit
regelt, auch für die Staatsangehörigkeitsangelegen-
heiten des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes.

$ 2 8

Die deutsche Staatsangehörigkeit,,auf Wiclerruf"
steht der deutschen Staatsangehörigkeit gleich, so-
weit nicht his zum B. Mai 1945 von dem Widerrufs-
recht Gebrauch gemacht worden ist.

$  2 9 *

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des $ 13 des
Dritten Uberleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952
(Bundesgesetzbi. I S. 1) auch im Land Berlin.

$ 3 0

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün-
dung in Kraft.

RUSIAG 102-l
Dr i t tes  t lber le i tungsG 603-5 .  GVBI '  Ber l in  1955 5"222
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l0Z-6 Zweites Gesetz zur Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit

102-6 Zweites Gesetz
zur Regelung von Fragen der staatsangehöriEkeit

Vom X7. Mai 1956

Bundesgesetzbl, I S.431, verk. am 23.5. 1956

Es wird festgestellt, daß das Reichsgesetz über

die Wiedervereinigung Osterreichs mit dem Deut-

schen Reich vom 13" März 1938 (Reichsgesetzbl' I

S.237) außer Kraft getreten ist. Die hierdurch auf

dem Gebiete der Staatsangehörigkeit entstandenen
Rechtsfragen werden wie folgt geregelt:

$ 1

Die Verordnungen über die deutsche Staatsange-
hörigkeit im Lande Osterreich vom 3. Juli 1938
(Reichsgesetzbl. I S.790) und vom 30. Juni 1939
(Reichsgesetzbl. I S. 1072) werden mit Wirkung vom

27. April 1945 au{gehoben. Die deutsche Staats-
uog"hö.igkeit dere'r, die nach Maßgabe der $$ 1, 3

und 4 der Verordnung vom 3. Juti t93B oder nach

Maßgabe des Artikels 1 der Verordnung vom

30" Juni 1939 am 26. April 1945 deutsche Staats-

angehörige waren, ist mit Ablauf dieses Tages er-

loschen.

$ 2

$ 1 Satz 2 gilt nicht für Frauen, die in der Zeit

vom 13. März 1938 bis zumAblauf des 26. April 1945

einen d eutschen Staatsangehörigen geheiratet haben,

dessen deutsche Staatsangehörigkeit nicht auf den
genannten Bestimmungen beruhte, sowie für Kin-

der, die in der Zeit vom 13. März 1938 bis zum Ab-

lauf des 26. April 1945 durdr einen solchen deutschen
Staatsangehörigen legitimiert worden sind.

$ 3
(1) Die Personen, deren deutsche Staatsangehö-

rigkeit nach Maßgabe des $ 1 Satz 2 erloschen ist,

haben das Recht, sie durch Erklärung mit Rück-

wirkung auf den Zeitpunkt des Erlöschens wieder-

zuerwerben, wenn sie ihren dauernden Aufenthalt

seit  dem 26. Apri l  1945 im Gebiet des Deutschen

Reiches nach dem Stande vom 3l.Dezember 1937

(Deutschland) haben.

(2) Das Rectrt auf rückwirkenden Erwerb der

deutschen Staatsangehörigkeit durch Erklärung

haben auch

1. Frauen, die nach dem 26' Apri l  1945, jedoch

vor Ablauf des 31" März 1953 einen Mann

geheiratet haben, der die deutsche Staats-

angehörigkeit nach Maßgabe des Absatzes L

wiedererwirbt, auch wenn die Ehe nicht

mehr besteht,

2. nach dem 26" Aprit  1945 ehelich geborene

oder legit imierte Kinder, deren Vater, so-

wie nach dem 26. Apri l  1945 unehelich ge-

borene Kinder, deren Mutter die deutsche

Staatsangehörigkeit nach Maßgabe des Ab-

satzes 1 wiedererwirbt,

sofern sie seit  der Eheschl ießung oder seit  der Ge-

burt oder Legit imation ihren dauernden Aufenthalt

in Deutschland haben.

(3) Wer nach dem 26. April 1945 die deutsche

Staatsangehörigkeit erworben hat, ist auch dann

erklärungsberechtigt, wenn er nach dem Erwerb

der deutschen Staatsangehörigkeit seinen dauern-

den Aufenthalt in Deutschland aufgegeben hat.

(4) Hat ein Erklärungsberechtigter nach dem

26. April 1945 einen Tatbestand erfüllt, der den

Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit zlrr

Folge hatte, so erwirbt er die deutsche Staats-

angehörigkeit nur bis zum Zeitpunkt der ErfüIlung

des Verlusttatbestandes.

(5) Das Erklärungsredrt besteht nicht, wenn Tat-

sachen die Annahme rechtfertigen, daß der Betrof-

fene die innere oder äußere Sicherheit der Bundes-

republik oder eines deutschen Landes gefährdet.

$ 4

Hat eine deutsche Staatsangehörige in der Zeit
vom 13. März 1938 bis einschließtich 26. April 1945
mit einem Manne die Ehe geschlossen, der nadr
Maßgabe der. in $ 1 Satz2 genannten Bestimmun-
gen deutscher Staatsangehöriger war, und gehörte

sie selbst nicht zu diesem Personenkreis, so ist ihre
deutsche Staatsangehörigkeit mit Ablauf des

.26. April 1945 erlosdren, wenn sie damals ihren

dauernden Aufenthalt außerhalb Deutschlands hatte
oder ihn vor dem 1.Mai 1952 ins Ausland verlegt
hat. Sie hat jedoch ein Erklärungsrecht gemäß $ 3

Abs. 1r wenn sie seit dem 1. Januar 1955 ihren
dauernden Aufenthalt in Deutschland hat.

$  5 *

(1) Wer glaubhaft macht, daß es ihm erschwert
war, seinen dauernden Aufenthalt seit dem 26. April
1945 in Deutschland zu haben, wird im Rahmen die-
ses Gesetzes behandelt, als ob er diese Voraus-
setzung erfüllte, wenn er spätestens am 23. Mai 1949

dauernden Aufenthalt in Deutschland genommen
und ununterbrochen behalten hat. Das gleiche gilt

für Personen, d.ie zwar erst nach dem 23. Mai 1949'
aber im Anschluß an ihre Flucht, Vertreibung, Aus-
weisung oder Aussiedlung aus einem der in $ 1
Abs. 2 Nr.3 des Bundesvertriebenengesetzes vom
19. Mai 1953 (Bundesgesetzbl. I S. 201) genannten
Gebiete oder im Anschluß an ihre Entlassung aus
dem Gewahrsam einer fremden Macht dauernden
Aufenthalt in Deutschiand genommen haben oder
nehmen"

(2) War es einer der in $ 3 Abs.2 genannten Per-

sonen erschwert, ihren dauernden Aufenthalt recht-
zeitig in Deutschland zu nehmen, so steht ihr das
Recht, die deutsche Staatsangehörigkeit mit Rücir-
r,virkung auf den Zeitpunkt der Eheschiießung, Ge-
burt oder Leqitimation zu erwerben, auch zt1, wenn

$r
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o

sie alsbaid nach wegfall des Erschwernisses ihren

d.auernden Aufenthalt in Deutschland genommen hat

oder nimmt und behalten hat.

$  6 *

(i)  $ 2 Abs. 1 der Verordnung vom 3. Jul i  1938

hat den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkei't

nur bewirkt, wenn deren Verleihung dem Willen

des einzelnen entsPrach.

(2) Besaß er die deutsche Staatsangehörigkeit am

26. Apri l  1945 noch, so ist er deutscher Staats-

angehöriger geblieben, wenn er erklärt, daß er den

Fortbestand der deutschen Staatsangehörigkeit ge-

woll t  hat; $ 3 Abs.4 gi l t  entsprechend.

$  7 *

(1) Eine Ausländerin, die nadr dem 12. März 1938

einen deutschen Staatsangehörigen geheiratet hat,

der die d.eutsche Staatsangehörigkeit gemäß $ 6

Abs. 1 oder 2 besaß, ist, wenn die Ehe vor dem
1. April 1953 geschlossen wurde, durdr die Ehe-
schließung deutsche Staatsangehörige geworden' es

sei denn, daß sie die deutsche Staatsangehörigkeit
aussctrlägti das Ausschlagungsrecht steht auch den
Frauen zu, die im Zeitpunkt der Eheschließung die

deutsche Staatsangehörigkeit besaßen.

(2) Wer gemäß $ 4 oder gemäß $ 5 des Reichs-
und Staatsangehörigkeitsgesetzes vom 22. Juli 1913
(Reichsgesetzbl. S.583) als Abkömmling eines nach

Maßgabe des $ 6 Abs. 1 oder 2 deutschen Staats-
angehörigen d"eutscher Staatsangehöriger geworden

ist, hat das Recht, die deutsche Staatsangehörigkeit
auszuschlagen, bei Ableitung von einem gemäß $ 6
Abs. 2 deutschen Staatsangehörigen jedoch nur,
wenn Geburt oder Legitimation vor Abgabe der
gemäß $ 6 Abs.2 erforderlidren Erklärung erfolgt
sind" Das Ausschlagungsrecht steht auch denen zu,
die im Zeitpunkt der Legitimation die deutsche
Staatsangehörigkeit besaßen.

(3) Die Ausschlagung hat die

Ausschlagende nicht deutscher
geworden ist.

$ B

Wirkung, daß der
Staatsangehöriger

(1) Die in diesem Gesetz vorgesehenen Erklärun-
gen können nur bis zum 30. Juni 1957 abgegeben
werden. Für die gemäß $ 3 Abs.2,  $ 5 Abs.2 und

$ 7 Erklärungsberechtigten endet die Erklärungs-

$ 6  Abs"  1 :  V  v "  3 .  7 .  1S3B I  790

$ 7 Abs. 2: RUSIAG 102-l

(o
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fr ist erst am 31. Dezember 1957; in den Fällen des

$ 5 endet sie nicht vor Ablauf von sechs Monaten

nach Aufenthaltnahme in Deutschland.

(2) Jeder Erklärungsberechtigte ist befugt, vor

Ablauf der Erklärungsfrist auf sein Erklärungsrecht
zu verzichten.

$  g *

(1) Für alle nach diesem Gesetz abzugebenden
Erkiärungen gelten die $$ 14 bis 21 und $ 23 des

Gesetzes zur Regelung von Fragen der Staats-

angehörigkeit vom 22. Februar 1955 (Bundes-
gesetzbl. I S. 65) entsprechend mit der Maßgabe,
daß $ 21 Satz 1 auch auf solche Personen anwend-
bar ist, die nur deswegen nicht erklärungsberech-
tigt geworden sind, weil sie vor dem Inkrafttreten
dieses Gesetzes gestorben sind oder weil sie bis

zu ihrem Tode im Gewahrsam einer fremden Madrt
waren und daher ihren Willen, in Deutschland
dauernden Aufenthalt zu nehmen, nicht mehr ver-
wirklichen konnten" Für die Ausschlagungserklärung
($ 7) gilt außerdem $ 22. Die gesetzliche Vertretung
richtet sich nach deutschem bürgerlichen Recht.

(2) Wer auf Grund dieses Gesetzes die deutsche

Staatsangehörigkeit erworben oder beibehalten hat,

erhält darüber eine Urkunde.

(3) Die Verfahren einschließlich der Ausstellung
der Urkundq_ sind gebührenfrei.

$ r 0
Personen, die vor dem Inkrafttreten dieses Ge-

setzes ein rechtskräftiges verwaltungsgerichtliches
Urteil erstritten haben, daß sie infolge der Einglie-
derung Osterreichs die deutsche Staatsangehörig-
keit besitzen oder Anspruch auf eine Staatsange-
hörigkeitsurkunde haben, sind deutsche Staats-
angehörige, es sei denn, daß sie nach Erlaß des

Urteils einen Tatbestand erfüllt haben, der den Ver-
lust der deutsctren Staatsangehörigkeit nach sich zog'

$  1 1 "

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des $ 13 Abs' 1

des Dritten Uberleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952
(Bunclesgesetzbl" I S" 1) auch im Land Berlin.

g t 2

Das Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün-
dung in Kraft"
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102-7 lo2-7

ZWEITER ABSCHNITT

Anderung des Gesetzes zur Regelung
von Fragen der Staa.tsangehörigkeit

A r t i k e l  I I I  "

DRiTTER ABSCHNITT

Schlußbestimmungen

A r t i k e l  I V x

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des $ 13 Abs. 1
des Dritten Uberleitungsgesetzes vom 4" Januar 1952
(Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land Berlin.

A r t i k e l  V

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün-
dung in Kraft.

Art. I I I :  Änderungsvorsdrr i f t
Art.  IV: Drit tes UberleitunqsG 603-5. GVBI. Berl in 1957 S. 1125

Drittes Gesetz
zur Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit aurseh

69.1581

Vorn 19. August 1957 
Arz\(bl

Bundesgesetzbl. I  S. 1.251, verk, am 23. B. 1957

ERSTER ABSCHNIT'I

Anderung des
Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetzes

A r t i k e l  I  *

A r t i k e l  I I *

(1) Frauen, die in der Zeit vom 1. April 1953 bis
zum Inkrafttreten dieses Gesetzes ais Ausländerin-
nen mit deutschen Staatsangehörigen die Ehe ge-
schlossen haben, haben einen Anspruch auf Ein-
bürgerung gemäß $ 6 Abs. 1 des Reidrs- und Staats-
angehörigkeitsgesetzes in der Fassung dieses Ge-
setzes.

(2)

(3) $ 6 Abs" 3 und 4 des Reichs- und Staatsange-
hörigkeitsgesetzes in der Fassung dieses Gesetzes
finden Anwendung"

Art. I :  Anderungsvorsdrr i f t
Art.  I I :  RuStAG 102-1
Art, I I  Abs. 2: TJbergangsvorsd:r i f t
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